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Erstes Vorwort

Dieser Ratgeber wendet sich an Eheleute in intakter Ehe. Für eine nie auszuschließende Ehekrise sind jedoch zumindest die Grundzüge des Trennungs- und Scheidungsrechtes unabdingbar, um folgenschwere Mißverständnisse zu vermeiden und eine einvernehmliche Scheidung zu erleichtern.

Hierzu soll der Ratgeber erste Denkanstöße geben. Er erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr ist bei aufkommenden Zweifelfragen der Rat einer Rechtsanwältin oder eines Rechtsanwaltes einzuholen. Die Kenntnis der Zusammenhänge erleichtert dieses Gespräch.

Dillingen, Juli 1995

Ottilia Solander

Rechtsanwältin 

Zweites Vorwort

Der Ratgeber mußte neu aufgelegt werden, nachdem zum 01.04.1998 die Änderungen zur Gleichstellung ehelicher und nichtehelicher Kinder in Kraft traten sowie am 01.07.1999 die umfangreichen Änderungen zum Familienrecht im Hinblick auf das Sorgerecht, das Umgangsrecht sowie maßgebliche Teile des Kindesunterhaltsrechtes. Leider konnte zu den umfangreichen Neuregelungen nicht in jedem Punkt eingegangen werden, da dies den Rahmen dieses Führers gesprengt hätte. Da das neue Recht die Unterscheidung von ehelichen und nichtehelichen Kindern nicht mehr kennt, mußten diese Änderungen ebenso eingearbeitet werden.

Dillingen, März 1999

Ottilia Solander

Rechtsanwältin 

Liebe Leserinnen,

der vorliegende Trennungs- und Scheidungsratgeber ist aus den Erfahrungen unserer täglichen Arbeit als Gleichstellungsbeauftragte entstanden.

Die Zahl der Scheidungen steigt immer weiter an. So wird mittlerweile im Durchschnitt jede dritte Ehe geschieden. Ein Drittel aller geschiedenen Frauen hat minderjährige Kinder zu versorgen. 

Mit einer Scheidung nehmen Frauen oft eine Verschlechterung des gesellschaftlichen und materiellen Lebens in Kauf.

Die kommunalen Frauenbüros sind häufig eine Anlaufstelle für betroffene Bürgerinnen. Hier können sie Rat, Hilfe, und Orientierung erhalten.

Wieviel Unterhalt steht mir nach der Scheidung zu? Wie lange kann ich Unterhalt beanspruchen? Was passiert mit den Kindern? Diese Fragen und viele andere beschäftigen Frauen, wenn sie sich in Trennungs- und Scheidungssituationen befinden.

Vielfach bestehen über die rechtlichen Aspekte einer Trennung bzw. Scheidung bei Frauen Unklarheiten. Mit dieser Broschüre wollen wird den betroffenen Frauen eine Hilfe anbieten, die es ihnen ermöglicht, ihre Situation klarer zu beurteilen und sich rechtzeitig für ihre Rechte zu interessieren.

In diesem, speziell für Frauen zugeschnittenen Leitfaden, werden juristische Zusammenhänge allgemeinverständlich dargestellt; im konkreten Einzelfall kann die Broschüre jedoch kein Ersatz für eine intensive Rechtsberatung durch kompetente Fachleute sein.

Für die Richtigkeit des rechtlichen Inhaltes zeichnet die Rechtsanwältin Ottilia Solander verantwortlich. Ihr möchten wir ganz herzlich dafür danken, dass sie diese Broschüre in einer frauenbeachtenden Sprache verfaßt hat.

Angelika Mitterecker 
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Astrid Brettnacher
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Landkreises Saarlouis

Drittes Vorwort

Änderungen des Gesetzgebers in den Jahren 1998 und 2002, sowie in der Rechtsprechung haben eine vollständige Überarbeitung notwendig gemacht. Der Ratgeber wendet sich an Fauen und Männer gleichermaßen. Dem vielfachen Wunsch nach einer Aktalisierung komme ich hiermit nach. Der Ratgeber gibt auch Anhaltspunkte welche Pflichten mit der Ehe eingegangen werden. 

Saarlouis, im September 2006 

Ottilia  L. Solander, Fachanwältin für Familienrecht und Mediatorin

Die in diesem und den folgenden Beispielfällen genannten Namen der Beteiligten sind frei erfunden. Übereinstimmungen mit Namen oder Ereignissen sind zufälliger Natur und nicht beabsichtigt.

A) D i e E h e

I. Voraussetzungen einer Eheschließung

Beatrice Kindlich, 20 Jahre alt, will mit Egon Hart die Ehe eingehen. Sie träumt von großer Gemeinsamkeit. Egon Hart ist 18 Jahre alt.

Nach unserem Ehegesetz können Volljährige oder Minderjährige nach vollendetem 16. Lebensjahr die Ehe schließen, wenn der andere zukünftige Ehegatte/die andere zukünftige Ehegattin volljährig ist und sowohl das Vormundschaftsgericht als auch die Sorgeberechtigten eingewilligt haben. Auch gleichgeschlechtlich orientierte Partner können eine Einstandsgemeinschaft bilden und als „Eingetragene Lebenspartnerschaft“ ähnlliche Rechte und Pflichten erlangen wie Ehepartner, sobald sie registriert sind. 

Eheverbote oder Ehehindernisse bestehen nur bei Verwandtschaft in gerader Linie und bei Bigamie. Durch Adoption begründete und nicht durch Auflösung des Adoptionsverhältnisses weggefallene Verwandtschaft in gerader Linie verhindern ebenfalls die Eheschließung

Wir kennen aufschiebende Ehehindernisse.

Bei Eheschließung mit einem Ausländer/einer Ausländerin wird ein Ehefähigkeitszeugnis benötigt, in welchem der Heimatstaat des Ausländers/der Ausländerin bezeugt, dass dort keine Ehepflichtigkeitszeugnisse zu erlangen sind. Der ausländische Partner/die ausländische Partnerin muß also beweisen, dass er/sie nicht bereits verheiratet ist und die genannten Kriterien erfüllt. Der Standesbeamte kann die Eheschließung auch verweigern, wenn er Anhaltspunkte für eine Scheinehe hat. 

Wenn eine Ehe fehlerhaft geschlossen wurde, so kann sie aufgehoben werden, bzw. für nichtig erklärt werden. In diesem Fall,  kann die Ehe nicht vor 10 Monaten nach Ablauf der Rechtskraft dieser Nichtigkeitserklärung wieder eingegangen werden. Der Standesbeamte/die Standesbeamtin kann von dieser Voraussetzung jedoch befreien. Nach einer rechtskräftigen Scheidung kann sofort wieder geheiratet werden.

Beatrice Kindlich und Egon Hart überlegen, welchen Namen sie führen sollen. Hart-Kindlich, Kindlich-Hart, Kindlich, Hart?

Alle 4 Varianten sind nach unserem Namensrecht für jeden möglich. Wenn die Partner Kinder möchten, müssen sie sich auf einen Familiennamen festlegen. Im Zweifel kann der Standesbeamte/die Standesbeamtin dies entscheiden, wenn sich die Partner nicht einigen können. Das heißt also, dass die Frau nicht mehr ohne weiteres den Namen des Mannes bei der Eheschließung als Familiennamen annehmen muß. Diese Regelung entspricht den großzügigeren Regelungen, wie sie in Frankreich, Dänemark und England schon lange gehandhabt werden.

Birgit und Manuel sind nicht verheiratet. Wie können sie über den Namen des Kindes entscheiden?

Die Namensgebung des Kindes richtet sich nach § 1617 BGB.

Sind die Eltern eines Kindes verheiratet und führen einen gemeinschaftlichen Ehenamen, so erhält das Kind automatisch auch diesen Namen. Anders ist es geregelt, wenn die Eltern verschiedene Namen führen. Verheiratet oder nicht verheiratete, gemeinsam sorgende Eltern, die keinen gemeinschaftlichen Ehenamen führen, können als Geburtsname des Kindes entweder den Namen des Vaters oder den der Mutter bestimmen. Die nach der Beurkundung der Geburt abgegebene Erklärung der Eltern muß öffentlich beglaubigt werden. Der von den Eltern bestimmte Familiennamen des 1. Kindes gilt auch für alle weiteren Kinder.

Die Bestimmung des gemeinsamen Namens des Kindes sagt nichts über die gemeinsame elterliche Sorge aus, wenn die Eltern nicht miteinander verheiratet sind.

Wenn die Eltern sich nicht innerhalb eines Monats nach der Geburt des Kindes über den Namen einigen können, so überträgt das Familiengericht das Bestimmungsrecht einem Elternteil. Wenn das Namensbestimmungsrecht nicht ausgeübt wird, erhält das Kind nach Ablauf der Frist automatisch den Namen des Elternteils, dem das Bestimmungsrecht übertagen worden ist.

Birgit und Manuel waren vorher nicht verheiratet. Auch haben sie nicht die gemeinsame Sorge ausgeübt. Sie vereinbaren aber später die gemeinsame Sorge.

In diesem Fall können die Eltern 3 Monate nach Abgabe der gemeinsamen Sorgeerklärung den Namen neu bestimmen. Die Änderung der gemeinsamen Sorge wird danach entsprechend den Regeln, die für verheiratete Paare gelten, gerichtlich durchgeführt.

Monika und Rainer sind beide geschieden. Sie heiraten wieder. Monika bringt ihr Kind mit in die Ehe.

Heiratet der Elternteil, der allein die Sorge hat, einen anderen Partner, so kann dem Kind der Ehename des neuen Ehepartners zugewiesen werden. So entsteht ein Doppelname des Kindes. Dies nennt man “Einbenennung” des Kindes. Hierzu muß allerdings der andere Elternteil einwilligen. Eine verweigerte Einwilligung kann auf Antrag vom Standesbeamten ersetzt werden, wenn der leibliche Vater zustimmt. Die Zustimmung kann letztendlich vor dem Gericht durchgesetzt werden, wenn die Erteilung des Ehenamens dem Wohl des Kindes dient. Damit wird die Integration des Stiefkindes in die von dem alleinsorgenden Elternteil begründete Familie gefördert. Nach dem Willen des Gesetzgebers sollte grundsätzlich die Abstammung eines Kindes über den Namen dauerhaft gekennzeichnet sein. Auf der anderen Seite ist aber die Integration in eine Stieffamilie oder die Anbindung an einen alleinsorgenden Elternteil ein wichtiges Argument für eine Namensänderung. Beiden Aspekten kommt nun § 1617 BGB nach.

II. Inhalte eine Ehe 

1. Partnerschaft

Egon hat nunmehr Beatrice geheiratet.

Das allgemeine Eherecht ist geprägt von der Idee der partnerschaftlichen Beziehungen. Das Motto heißt, vom Patriarchat zur Partnerschaft. Dies läßt Beatrice den Traum vom Glück träumen.

Die Ehe ist eine rechtlich abgesicherte, auf Lebenszeit der Eheschließenden angelegte ideelle, natürliche und wirtschaftliche Gemeinschaft von zwei Personen unterschiedlichen Geschlechts. Die eheliche Gemeinschaft ist in erste Linie durch eine Haushaltsgemeinschaft geprägt.

Diese besteht auch dann, wenn die Eheleute mehrere Hausstände oder Wohnsitze gleichzeitig nebeneinander haben. Wichtig ist, dass Beatrice und Egon einen Lebensmittelpunkt finden, wo sie gemeinsam wohnen.

2. Erwerbstätigkeit

Beatrice will noch einen Beruf erlernen. Egon ist dagegen. Erste Konflikte am Honey-Moon treten auf.

Nach § 1360 BGB-(BGB steht für Bürgerliches Gesetzbuch) - sind die Ehegatten verpflichtet, durch ihre Arbeit und mit ihrem Vermögen die Familie angemessen zu unterhalten. Bei der Wahl und der Ausübung der Erwerbstätigkeit sind die Belange der Familie zu berücksichtigen. Faktisch geht die Doppelbelastung von Haushalt und Beruf auch heute noch meist zu Lasten der Frau. Dennoch ist die Hausfrauenehe, die das Leitbild dieser gesetzlichen Regelung prägt, immer noch die häufigste geführte Form. Trotzdem kann Egon Beatrice die Berufstätigkeit nicht verbieten.

3. Haushaltsführung 

Egon setzt sich durch. Er denkt, mit seinem monatlichen Nettoentgelt von 2.000,00 € kann er die Familie ernähren.

Egon will die alleinige Verantwortung für die Haushaltsführung wie nach § 1356 Abs. 1 BGB vorgesehen, seiner Ehepartnerin überlassen. Egon muß aber die wirtschaftlichen Möglichkeiten von Beatrice berücksichtigen. Er hat ihr ein ausreichendes Haushaltsgeld für die Haushaltsführung zur Verfügung zu stellen. Er darf dieses weder entziehen noch kürzen und so versuchen, hineinzuregieren. Nur dann, wenn Beatrice z.B. auf die Idee kommt, sich trotz des kleinen Gehaltes von Egon (2.000,00 €) täglich mit einer anderen Duftmarke umgeben zu müssen oder sich Spielhallen herumhängt, liegt hierin Verschwendung vor, und das Haushaltsgeld dürfte insoweit gekürzt werden. Egon darf keine kleinliche Abrechnung des Haushaltsgeldes verlangen. 

Hat Beatrice auch eigenes Geld zur Verfügung?

Der Ehefrau verbleibt in jedem Fall aber auch ein Anspruch auf Taschengeld. Dies wären hier ca. 100,00 € bis 140,00 €, nämlich 5-7% des Nettoeinkommens von Egon, die Beatrice für eigene Bedürfnisse verbrauchen darf.

4. Mitarbeit im eigenen Betrieb

Nach zweijährigem Kampf gibt Egon seine unselbständige Tätigkeit als Versicherungskaufmann auf und eröffnet eine eigene Versicherungsagentur. Nunmehr überlegt er sich, dass Beatrice neben der Haushaltsführung in seinem Betrieb mitarbeiten könne.

Beatrice ist nicht verpflichtet, im Gewerbebetrieb des Ehemannes mitzuarbeiten. Wenn sie sich zur Mitarbeit entschließt, muß sie gerecht entlohnt werden. Über die Höhe der Entlohnung fehlt eine gesetzliche Regelung, sie kann sich an den Bedingungen des Arbeitsmarktes orientieren. Andererseits muß die Ehefrau kein Gehalt erhalten, wenn durch die Mitarbeit gerade das Auskommen der Familie erzielt wird oder Beatrice nur unbedeutende Hilfsarbeiten verrichtet. Wenn jedoch ein Arbeitsvertrag geschlossen wird, so ist dieser schriftlich zu fixieren.

Bei darüberhinausgehenden Tätigkeiten gehen die Gerichte davon aus, dass keine Vergütung erstattet wird und folglich auch keine zu zahlen ist. Beatrice ist in einem solchen Fall zu einem Ehegattenarbeitsvertrag zu raten. Dadurch ist sie sozial abgesichert, z.B. im Rentenrecht oder bei einer möglichen Scheidung. Egon hat dadurch die Möglichkeit, das Entgelt, das er seiner Frau zahlt, steuerrechtlich als Belastung in Abzug zu bringen. Die Entlohnung muß hierfür aber auf ein eigenes Konto von Beatrice regelmäßig überwiesen werden, damit der Vertrag steuerrechtlich anerkannt wird.

Damit dieser auch steuerrechtlich anerkannt wird, muß er folgende Punkte beinhalten:

· die Festsetzung einer Vergütung

· den Fälligkeitszeitpunkt für die Vergütung

· die Abgrenzung des Tätigkeitsbereiches

· die Bestimmung der täglichen Arbeitszeit

· das Konto der Ehefrau, auf welches der Lohn zu zahlen ist.

Auf diesen Vertrag finden die allgemeinen Vorschriften des Arbeitsrechtes Anwendung, so z.B. die Kündigungsschutzvorschriften, d.h. dass die Ehefrau nicht ohne weiteres aus dem Betrieb entfernt werden kann.

Mit solch einem Arbeitsvertrag ist auch für den Fall der Scheidung gewährleistet, dass Beatrice nachweisen kann, dass sie über die Verwirklichung der ehelichen Lebensgemeinschaft hinausgehend weitere Beiträge zur wirtschaftlichen Verbesserung geleistet hat. Ihre unterhaltsrechtliche Stellung sowie die Position beim güterrechtlichen Vermögensausgleich ist nachweisbar. Sie hat bei Kündigung Anspruch auf Arbeitslosengeld.

Egon überlegt, dass es ja infolge seiner beruflichen Selbständigkeit günstig sei, die Gütertrennung zu vereinbaren. Er wünscht, dass alles, was er erwirtschaftet, auch sein Eigentum wird.

Die Mitarbeit im Betrieb erhöht den Zugewinn des Partners. Ohne Arbeitsvertrag hat Beatrice keine soziale Absicherung. Sie verliert im Fall der Scheidung ihre Arbeitsstelle und hat vielleicht beruflich keine andere Erwerbschance mehr. Bei der Gütertrennung verbleibt der Anteil an dem Zugewinn, den Beatrice miterwirtschaftet hat, bei Scheidung oder Tod ohne Ausgleichsanspruch beim Mann. Beatrice steht kein Anspruch auf den durch ihre Mitarbeit erfolgten Vermögenszuwachs zu. Die unentgeltliche Mitarbeit zahlt sich dann also nicht aus. Beatrice hat nur die Möglichkeit, dem Gericht plausibel zu machen, dass unter den Eheleuten ein Gesellschaftsvertrag - ähnlich dem Gesellschaftsvertrag des bürgerlichen Rechtes, wo alle in einen gemeinsamen Topf wirtschaften und gleichzeitig nach außen verpflichtet sind - vorliegt.

Sicherer ist es dann eigenes Vermögen anzusparen. Sinnvoll ist es auch,  darauf hinzuwirken, dass gemeinsame Sparkonten und gemeinsames Vermögen, z. B. am Familienheim, angelegt wird, um an dem Vermögenszuwachs durch Miteigentum zu partizipieren.

III. Vermögens- und Güterrecht

1.  Allgemeines

Beatrice und Egon hatten sich bei der Eheschließung keine Gedanken darüber gemacht, wie sie ihr Vermögen in Zukunft verwalten wollen.

Eine Eheschließung hat auch vermögensrechtliche Wirkungen für beide Ehegatten.

Es ist zu unterscheiden zwischen

· unabdingbaren Ehewirkungen 

· und solchen, die durch Ehevertrag ausgeschlossen, abgeändert oder erweitert werden können.

Die Ehegatten müssen keinen Ehevertrag schließen. Wird ein solcher geschlossen, können darin Scheidungsvereinbarungen getroffen werden. So kann beispielsweise festgelegt werden, wie der Hausrat verteilt, der Zugewinnausgleich sowie der Unterhalts- und Versorgungsausgleichsanspruch geregelt werden sollen. Folgende Wirkungen können Beatrice und Egon auch nicht in einem Ehevertrag wirksam ausschließen:

2.  Die sogenannten unabdingbaren Ehewirkungen:

· Schlüsselgewalt (hier ist nicht der Haustürschlüssel gemeint)

Die Schlüsselgewalt, d.h., die Berechtigung der Ehegatten Geschäfte zur Deckung des täglichen Lebensbedarfes vornehmen und gleichzeitig den anderen in die Verpflichtung zur Zahlung einzubeziehen: z.B. kauft Beatrice Öl als Wintervorrat für die Heizung, aber auch Beatrice wird ins Krankenhaus eingeliefert. Für die Rechnung haften sowohl Beatrice als auch Egon. Die Schlüsselgewalt beinhaltet nicht z.B. den Kauf von Werkzeugen, komplettem Geschirr, teuren Teppichen, Foto- u. Filmgeräten, Kühlschränken und Kühltruhen, Fahrzeugen, Schmuck, Mobiliar oder Buchung von Urlaubsreisen . Dies müssen Beatrice und Egon gemeinsam aushandeln.

Für Geschäfte im Rahmen der Schlüsselgewalt gilt:

· die Ehegatten können sich nicht untereinander in der Haftung beschränken und

· sie können nicht die Eigentumsvermutung zugunsten von Dritten oder im Verhältnis der Ehegatten untereinander regeln.

Erst im Falle einer sich anbahnenden Trennung kann die Schlüsselgewalt ausgeschlossen werden. 

Bei beginnender Zerrüttung der Ehe ist es ratsam, die Berechtigung zu Geschäften im Rahmen der Schlüsselgewalt einseitig auszuschließen. Statt eines vollständigen Ausschlusses kann auch eine sachliche oder wertmäßige Beschränkung vorgesehen werden. In dem Fall, in dem für die sachliche Beschränkung bzw. für den Ausschluß keine tatsächliche Veranlassung besteht, kann Beatrice beim Vormundschaftsgericht die Aufhebung einer von Egon erklärten Auschließung oder einer Beschränkung erwirken. Gegenüber Dritten ist ein Ausschluß oder die Beschränkung der Verfügungsbefugnis nur dann wirksam, wenn sie in das Güterrechtsregister eingetragen wurde.

· Gemeinsame Darlehensverbindlichkeiten 

Egon kauft ein Sport-Coupé. Beatrice unterschreibt den Darlehensvertrag mit.

Grundsätzlich gilt, dass nur der-/diejenige das Darlehen zurückzahlen muß, der/die den Vertrag eingegangen ist. Wenn Beatrice und Egon gemeinsam Schulden eingegangen sind, so haften sie auch beide dafür, dass diese Schulden beglichen werden. Bei einer Trennung ist schnellstmöglich zu klären, wer z.B. die Überziehung des Girokontos veranlaßt hat.

Es ist zu klären, für wen die Schulden eingegangen wurden. Ob eher Egon die Schulden veranlaßt hat oder Beatrice, um eine interne Regelung über die Aufteilung der Schulden herbeizuführen. Eheleute können gegenseitig keine Schadensersatzansprüche durchsetzen. Dieses Gebot der Rücksichtnahme entfällt jedoch mit der Beendigung der Ehe. In unserem Fall haftet also Beatrice gegenüber der Bank auf Ausgleich der Schulden. Dies braucht sie nicht, wenn sie nachweisen kann, dass Egon das Sport-Coupé allein für seine Zwecke angeschafft hat z. B. zur Repräsentation seiner Firma.

· Eigentumsvermutung

Egon ist hoch verschuldet. Gläubigerinnen stehen jeden Tag an der Tür. So auch eines Tages der Gerichtsvollzieher/die Gerichtsvollzieherin. Er/sie sieht sich nach pfändbarer Habe um und entdeckt die wertvolle Omega-Uhr, die Beatrice von ihrer Großmutter geerbt hat, sowie eine chinesische Vase, ein Weihnachtsgeschenk von Egon. Kann Beatrice die Pfändung verhindern?

§ 1362 BGB enthält die Vermutung, dass das Eigentum an Sachen, die sich im Besitz eines oder beider Ehegatten befinden, dem Schuldner gehört, d.h., die Situation stellt sich dem Gerichtsvollzieher/der Gerichtsvollzieherin so dar, dass er/sie die Uhr pfänden kann, weil sie Egon gehört. Diese Eigentumsvermutung kann Beatrice nur durch den Nachweis widerlegen, dass das Eigentum an der betreffenden Sache ihr alleine gehört. Sie kann das Testament als Beweisstück vorlegen. Dem Gläubiger bleibt dann nichts anderes übrig, als den Nachweis zu führen, dass das Eigentum nach dem Erbfall auf Egon übergegangen ist.

Ein Kaufnachweis genügt noch nicht zur Widerlegung dieser Eigentumsvermutung, weil der Eigentumsübergang auch zugunsten einer Schuldnerin/eines Schuldners erfolgt sein kann. Bei Sachen, die ausschließlich zum persönlichen Gebrauch bestimmt sind, wie z.B. Kleider, Schmucksachen oder Arbeitsgeräte, wird die Eigentumsvermutung an die tatsächliche Nutzung geknüpft. Bei der Trennung gilt als Eigentumsvermutung der Besitz der Sache. Beide Vermutungen können vom Gläubiger widerlegt werden, auch im Verhältnis zum anderen Ehegatten. In unserem Fall darf die Omega-Uhr nicht gepfändet werden.

Beatrice und Egon hatten doch keinen Gütervertrag geschlossen. Egon ist wieder unerwartet zu Geld gekommen und hat ein Hausgrundstück gekauft. Um sein Unternehmen zu finanzieren, nimmt er hierauf einen Kredit auf, den er mit dem Grundstück absichert und schöpft damit den Wert voll aus, ohne Beatrice überhaupt zu informieren.

Die Ehegatten können frei wählen, ob sie im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft, in Gütertrennung oder in Gütergemeinschaft leben wollten.

a)  Zugewinngemeinschaft

Die Zugewinngemeinschaft geht davon aus, dass eine Vermögensgegenstand, der im Eigentum von Beatrice steht, auch ihr gehört, was gleichermaßen für Egon gilt. Dieser Güterstand ist quasi eine Gütertrennung mit materieller Berücksichtigung der gemeinsamen Lebensleistung des Ehepaares durch den späteren Zugewinnausgleich. Beatrice behält ihr Vermögen und Egon behält sein Vermögen auch nach der Eheschließung. Beide haben die Befugnis, ihr Vermögen selbst zu verwalten. Nur einzelne Bestimmungen beschränken diese Verwaltung.

Damit soll die wirtschaftliche Grundlage der Familie geschützt werden, als auch ein möglicher Ausgleichsanspruch bei Beendigung des gesetzlichen Güterstandes. Verfügungsbeschränkungen betreffen sowohl Haushaltsgegenstände, als auch das Vermögen im Ganzen (z.B. Übertragung, Belastung oder Beschränkung von Sachen oder Rechten).

In diesen Fällen sind Verfügungen nur möglich über einzelne Vermögensgegenstände, auch wenn diese wirtschaftliche ein zusammenhängendes Vermögen bilden.

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass bei kleinerem Vermögen eine Wertgrenze von 85 % besteht, bei deren Überschreitung eine Verfügung über das Vermögen im Ganzen gegeben ist. Eine solche Verfügung ist unzulässig und nichtig. Bei einer Verfügung über Grundstücke liegt die Wertgrenze über 70 %, wenn das Restvermögen nur noch aus beweglichen Gegenständen besteht. Deshalb muss die Ehefrau in solchen Fällen Kaufverträge z. B mitunterzeichnen.

Wenn also Egon das Hausgrundstück im Wert von 150.000,00 € in Höhe von 140.000,00 € belastet, ohne Beatrice etwas davon mitzuteilen, so ist dies zunächst einmal unwirksam. Beatrice müßte dieses Geschäft genehmigen. Ein Dritter/eine Dritte kann diese Genehmigung auch herbeiführen, indem er/sie Beatrice fragt. Wenn sie das Geschäft nicht genehmigt, wird es nicht wirksam, auch wenn der/die Dritte von Beatrice’s Genehmigung ausging.

Wir sehen also, dass eine Verfügung über das Vermögen im Ganzen oder die Verpflichtung zu einer derartigen Verfügung nur wirksam ist, wenn sie mit Einwilligung der Ehefrau erfolgt. Einwilligung ist die Zustimmung vor Abschluß eines Rechtsgeschäftes (z.B. eines Grundstücksvertrages). Die Einwilligung kann bis zur Vornahme des Rechtsgeschäftes widerrufen werden, der Widerruf kann gegenüber jeder/jedem an dem Vertrag Beteiligten erfolgen. 

Wird er nicht nachträglich genehmigt, so ist er unwirksam. Die Möglichkeit des Widerrufes ist ausgeschlossen und auch nicht notwendig, wenn beteiligte Dritte (z.B. Geschäftspartner/in) wußten, dass der verfügende Ehegatte/Ehegattin verheiratet ist.

b)  Eheverträge

Egon und Beatrice haben jederzeit die Möglichkeit, eine andere Verwaltung des Ehevermögens zu vereinbaren. Sie können entweder Gütertrennung oder Gütergemeinschaft vereinbaren.

aa)  Gütertrennung

Bei der Gütertrennung sind und verbleiben die Vermögen von Frau und Mann vollkommen voneinander getrennt. Bei der Scheidung gibt es dann auch keine Auseinandersetzung über das, was in der Ehe angeschafft wurde, denn es besteht kein Ausgleichsanspruch.

ab) Gütergemeinschaft

Das Gegenstück hierzu ist die Gütergemeinschaft, in der grundsätzlich das gesamte Vermögen des Mannes und der Frau ohne Rücksicht darauf, ob es bereits bei Gründung oder zu Beginn der Gütergemeinschaft vorhanden oder später hinzuerworben wurde, gemeinschaftliches Vermögen beider Eheleute (sogenanntes gesamthänderisches Vermögen) ist. Jede Verfügung, etwa der Verkauf von Gegenständen, muß von Ehefrau und Ehemann gemeinsam vorgenommen werden. Ausgenommen von dieser Regelung sind sogenannte Vorbehaltsgüter und Sondergüter. Vorbehaltsgüter sind ausschließlich die Gegenstände, die durch Ehevertrag zum Vorbehaltsgut der Ehefrau oder des Ehemannes erklärt worden sind, durch Erbschaft erworben oder durch einen Dritten kraft letztwilliger Verfügung unentgeltlich zugewandt wurden oder der Ersatz für die Zerstörung bzw. Entziehung eines zum Vorbehaltsgut gehörenden Gegenstandes.

Sondergüter sind Gegenstände, die durch Rechtsgeschäft nicht übertragen werden können, wie ein Nießbrauch, eine Leibrente oder ein Schmerzensgeldanspruch oder eine Gesellschaftsbeteiligung, die nach dem Gesetz oder dem Gesellschaftsvertrag nicht übertragbar sind.

Bei der Schuldenhaftung muß das Gesamtgut von beiden herhalten. Deshalb wird dieser Güterstand aufgehoben indem zunächst die Schulden bedient werden und danach der Rest unter die Eheleute verteilt wird. 

Zu der Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis bleibt noch zu bemerken, dass die Eheleute das Gesamtgut nach dem Gesetz gemeinschaftlich verwalten, jedoch auch die Möglichkeit besteht, das Gesamtgut nur von einer Person alleine verwalten zu lassen. Dann besteht nur noch eine Verfügungsbeschränkung über das Gesamtgut im Ganzen, über den Grundbesitz und bei einer Schenkung. Um solche Verfügungen durchführen zu können, bedarf es einer ausdrücklichen Vollmacht im Ehevertrag.

Bei der Gütergemeinschaft ist darüberhinaus noch zu beachten, dass hier eine geänderte Unterhaltsverpflichtung besteht. Ehegatte und Ehegattin können das Gesamtgut zur Bestreitung ihres Unterhalts in Anspruch nehmen und haben, wenn der/die andere sich widersetzt, einen Anspruch auf Zustimmung in die Verwertung eines Vermögensgegenstandes. Hierdurch kann sich entweder der Unterhaltsanspruch reduzieren oder erhöhen.

Die eben genannten Güterrechtsverträge bestehen als Möglichkeit neben dem gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft.

c)  das Problem der Haushaltsführung

Beatrice und Egon überlegen flüchtig, welche Folgen die Ehe für sie haben wird und ob möglicherweise auch mit einer Scheidung zu rechnen ist. Sie lassen sich von Rechtsanwältin Gutrat beraten, ob für sie ein Ehevertrag in Frage kommt oder sie keine besondere Regelung treffen wollen.

Eheverträge, wie die Vereinbarung eines Güterstandes, bedürfen der notariellen Form. Die Eintragung eines Ehevertrages in das Güterrechtsregister ist zwar nicht erforderlich, jedoch kann der Ausschluß oder die Änderung des gesetzlichen Güterstandes oder einer im Güterrechtsregister eingetragenen anderweitigen Regelung gegenüber Dritten nur geltend gemacht werden, wenn sie im Güterrechtsregister eingetragen oder dem/der Dritten in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem ein Rechtsgeschäft vorgenommen oder eine Klage anhängig gemacht worden ist.

Zu den scheidungserleichternden Vereinbarungen, die in Eheverträgen für den Fall einer Scheidung geschlossen werden können, sind zu nennen:

· der Ausschluß des Zugewinnausgleiches,

· die Begrenzung von nachehelichen Unterhaltsansprüchen.

Beatrice hat jedoch entschieden, dass sie in keinem Fall einen Ehevertrag abschließen will, sie läßt sich auf das Risiko der Ehe ohne vertragliche Absicherung ein.

Dies ist auch durchaus empfehlenswert, da die Ehefrau zunächst einmal die Leidtragende eines solchen Ehevertrages nach dem Scheitern der Ehe ist; sofern sie nicht eigenes Vermögen besitzt oder ihren Unterhalt durch eigene Erwerbstätigkeit sichern kann. Wenn die Durchführung des Versorgungsausgleiches notariell ausgeschlossen wird, existiert automatisch Gütertrennung.

B) D a s   S c h e i d u n g s r e c h t

Es gibt Streit im Hause Hart. Für Beatrice ist das nun der letzte Krach der Kräche; sie packt ihren Koffer und zieht mit ihren beiden Kindern Hans, 3 Jahre und Evi, 6 Jahre, zu ihrer Freundin.

Sie geht zur ARGE und beantragt Leistungen nach SGB II.

I. Trennung

Vor der Scheidung steht die Trennung der Ehegatten. Sie ist vollzogen innerhalb einer Wohnung, soweit keine persönlichen  Beziehungen zwischen der Ehefrau und dem Ehemann mehr bestehen. Beide müssen sich von “Tisch und Bett” getrennt haben. Grundsätzlich bedeutet dies einmal, keine gemeinsamen Mahlzeiten mehr und getrennte Haushaltsführung. Hiervon wird unter Umständen eine Ausnahme gemacht, z.B. wenn der andere Ehegatte oder die Ehegattin wegen einer Alkoholerkrankung nicht in der Lage ist, seinen/ihren eigenen Haushalt selbst zu führen. Insoweit steht es im Rahmen der Verantwortung des anderen Ehegatten dem Trennungsvorbehalt nicht entgegen, wenn der Haushalt ausschließlich im eigenen Interesse vollständig geführt wird und der Ehegatte/die Ehegattin hiervon nur unmittelbar im Wege einer Reflexwirkung profitiert.

Aber: Beatrice und Egon haben sich räumlich getrennt durch Auszug.

Das Gericht kann grundsätzlich eine Ehe frühestens nach einem Jahr scheiden, wenn der Ehegatte und Ehegattin damit einverstanden sind. Dies wird als sogenanntes Trennungsjahr bezeichnet.

Vor Ablauf der einjährigen Trennungsfrist kommt eine Scheidung nur in Betracht, wenn eine unzumutbare Härte vorliegt, die es einem Ehepartner oder einer Ehepartnerin unmöglich macht, an der Ehe festzuhalten.

Dies wäre der Fall, wenn Beatrice wiederholt körperliche Mißhandlungen erfahen hätte und sie diese von einem Arzt dokumentieren läßt.

Körperliche Mißhandlungen lassen sich durch die Vorlage eines ärztlichen Attestes oder einer Zeugenaussage beweisen. Außerdem besteht die Möglichkeit, gegen den mißhandelnden Ehegatten eine Strafanzeige bei der Polizei zu stellen, mit der Folge, dass das Gewaltschutzgesetz zum Zuge kommt, das auch vorsieht, dass der/die Peinigerin Abstand hält und ein Kontaktverbot.

II.
Unterhaltsansprüche

Beatrice plagen nunmehr finanzielle Sorgen. Sie weiß nicht, ob ihr Mann unterhaltsbereit ist und wendet sich deshalb zuerst an die ARGE. Dieses weist Beatrice mit dem Hinweis darauf, dass ihr Mann 3.500,00 € verdiene, zurück und sagt, sie solle sich um ihre Unterhaltsansprüche zunächst selbst bemühen.

Damit muß Beatrice initiativ werden, das erste Mal im Leben ! 

1. Grundlage des Unterhaltsanspruches: das anrechenbare Einkommen

Unterhaltsansprüche werden in erster Linie außergerichtlich geltend gemacht, d.h. im vorliegenden Fall, dass Egon von der Anwältin angeschrieben wird, ihm eine Unterhaltsberechnung vorgelegt wird und unter Fristsetzung aufgefordert wird, Unterhalt zu zahlen. Weigert er sich, besteht die Möglichkeit, durch einstweilige Anordnung sofort einen Unterhaltsanspruch geltend zu machen. Legt Egon die erforderlichen Unterlagen nicht vor, so dass das Einkommen nicht ermittelt werden kann, ist eine Auskunftsklage beim Familiengericht anhängig zu machen, die später in die Leistungsklage auf Zahlung eines bestimmten Geldbetrages übergeht. 

Grundlage der Einkommensberechnung ist das Nettoeinkommen. Um dieses Einkommen festzustellen, ist Egon verpflichtet, umfassend Auskunft über seine Einkünfte, die in Geld oder Geldeswert bestehen können, zu geben. Hierzu gehören z.B. Abfindungen aufgrund eines Sozialplanes, Abgeordnetendiäten, Rente, Schwerstbeschädigtenpflegezulagen, Dienstbezüge, Dividenden , Feiertagszuschläge, fiktives Einkommen, z.B. aus eheähnlicher Lebensgemeinschaft oder Haushaltsführung, Schwarzarbeiterlöhne, darüberhinaus gehören hierzu Weihnachtsgeld, Wohngeld, Reisekostenzuschüsse, PKW-Nutzungen und Jubiläumszulagen. 

Jedoch sind nicht alle Einkünfte zu 100 % anrechenbares Einkommen oder überhaupt anrechenbar. Als nicht anrechenbare Einkommen sind Auslandszulagen, Auslösungen, Spesen, Tagesgelder, soweit sie berufsbedingte Mehraufwendungen des Unterhaltsverpflichteten abdecken, anzusehen. Werden diese Gelder pauschal gezahlt, so wird 1/3 dem Einkommen hinzugerechnet. Andere Einkünfte, wie z.B. Blindengelder, die Grundrente und Schwerstbeschädigtenzulagen sollen nicht nur den Mehrbedarf der Empfängerin/des Empfängers ausgleichen, sondern auch die Behinderung mindern helfen und sind deshalb nicht anrechenbar. Der Mehraufwand ist dann in dem tatsächlich anfallenden Umfang zu berücksichtigen. Dies hat das Gesetz in einem neu eingefügten § 1610 a BGB formuliert.

Hier kann Egon nunmehr den Vermögensgegenstand Hausgrundstück alleine nutzen. Er braucht keine Miete zu zahlen, die ansonsten bei einem Nichteigentümer einen großen Anteil der allgemeinen Lebenshaltungskosten ausmacht. Bis vor kurzem wurde zur Anrechnung des Mietwertes grundsätzlich 1/3 des durchschnittlichen Nettoeinkommens dem Einkommen hinzugeschlagen. Hiervon hat der BGH nunmehr Abstriche gemacht. Er geht vom Grundsatz der Halbteilung der den Ehegatten zur Verfügung stehenden Mittel aus. Bei der Bestimmung des Unterhaltsbedarf nach den ehelichen Lebensverhältnissen muß derjenige Anteil der Ehewohnung als “Totes Kapital” außer Betracht bleiben, der ursprünglich dem bei der Trennung ausziehenden Ehepartner zuzurechnen war. Der Wohnwert, der während des Zusammenlebens der Parteien neben dem beiderseitigen bereinigten Einkünften ihren Lebensstandard geprägt hat, kommt ab dem Auszug eines Ehepartners aus der Ehewohnung nicht mehr in vollem Umfang zum Tragen; denn dieser Teil der Wohnungsnutzung wird ab dem Auszug nicht mehr gezogen. Der Wohnwert ist demgemäß nur noch in einer Höhe in Rechnung zu stellen, wie er sich als angemessene Wohnungsnutzung durch den in der Wohnung verbleibenden Partner allein darstellt. Der Gebrauchswert ist danach zu bestimmen, welchen Mietzins der Ehegatte auf dem örtlichen Wohnungsmarkt für eine dem ehelichen Lebensstandard entsprechende angemessene kleinere Wohnung zahlen müßte. Wenn die Eheleute entsprechend dem Einkommen zu aufwendig gewohnt haben, kann dies bei der Bemessung des Trennungsunterhaltes ebenso in Rechnung gestellt werden. Dies bedeutet, dass die Angemessenheitsprüfung auch die ehelichen Verhältnisse umfassend miteinbezieht. Im Bereich des OLG Saarbrücken wird ein Nutzwert von 300€ bis 400€ angesetzt. Deshalb kann ein Zuschlag für mietfreies Wohnen nur dann angerechnet werden, wenn dieser Gebrauchswert abzüglich der darauf ruhenden Belastungen wie Darlehen, weitere Grundstückskosten, Niederschlagswassergebühr, Grundsteuern und so weiter das Einkommen erhöht.

Als Alleinstehender wird Egon höchstens Wohnkosten in Höhe von 400€ haben, im Fall er sich eine kleinere Wohnung sucht. Wenn er monatliche Belastungen von 1.000,00 € zahlt, an Grundstückskosten, Grundsteuern und Darlehen, bleibt keine Möglichkeit eine Nutzungsentschädigung anzurechnen. Vielmehr wird bei Miteigentum der Eheleute am Hausanwesen das Einkommen noch weiter reduziert. Denn die Darlehenstilgung erhöht auch das Vermögen.

Wenn Beatrice im Hause wohnen bleibt und keine Belastungen zahlt, müßte sie sich ebenso diese Nutzungnsentschädigung anrechnen lassen. Wenn Egon die Mietzahlungen oder die laufenden Grundstückskosten weiterhin bezahlt, ist dies Beatrice als Naturalunterhalt anzurechnen. Wenn der Wohnwert im Trennungsunterhalt bereits enthalten ist, besteht kein Anspruch auf Nutzungsentgelt. 

Vom Einkommen absetzbar sind auch z.B. Abschreibungen, Arbeitsmittel, berufsbedingte Aufwendungen, Bertriebsausgaben, Fahrtkosten zum Arbeitsplatz, Gewerkschaftsbeiträge, Hauskosten, Hausratsanschaffungskosten, Kinderbetreuungskosten, Kindergartenbeiträge, Kirchensteuer, Krankenversicherungsbeiträge, Schulden, Sozialversicherungsbeiträge, Unterhaltsleistungen, Verbindlichkeiten, Vorsorgeaufwendungen usw. 

Für das bereinigte Einkommen gilt demnach der Grundsatz:

anrechnungsfähiges Einkommen

abzügl. berücksichtigungsfähiges Einkommen

= bereinigtes Nettoeinkommen

Die Unterhaltsbemessung erfolgt nach Tabellen und Quoten.

2. Unterhaltsansprüche der Kinder

Im Saarland wird der Kindesunterhalt und auch der Ehegattenunterhalt anhand der Düsseldorfer Tabelle ermittelt (siehe Anhang). Den Gerichten verbleibt jedoch ein Bewertungsspielraum. Für die Berechnung des Kindesunterhaltes spielt es keine Rolle, ob die Eltern miteinander verheiratet sind oder nicht. 

Da wir hier Egon ein Nettoeinkommen von 3.500,00 € unterstellen, muß er laut der Düsseldorfer Tabelle Gruppe X/2 für das Kind Evi, das 6 Jahre alt ist monatlich 420,00 € Unterhalt zahlen und für das Kind Hans, das 3 Jahre alt ist, 347,00 € ( Gruppe X/1 ) zahlen. Egon kann von diesen Unterhaltsverpflichtungen jeweils die Hälfte des für die Kinder insgesamt anfallenden Kindergeldes auf seine Unterhaltszahlungen anrechnen. Dies hat jedoch auf die weitere Unterhaltsberechnung für den Ehegattenunterhalt keinen Einfluß.

Das staatliche Kindergeld steht nämlich nicht den Kindern selbst, sondern den Eltern zu und hat den Zweck die wirtschaftlichen Belastungen der Eltern abzumildern. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird das Kindergeld an einen der beiden Eltern gezahlt, im Fall der Trennung an denjenigen, der das Kind alleine betreut. Dabei kommt es nicht auf das Einverständnis des anderen Elternteils an.

Der Unterhaltsanspruch eines Kindes kann außergerichtlich geregelt werden:

· Durch notarielle Beurkundung der Unterhaltsverpflichtung 

· Durch Beurkundung eines Unterhaltstitels durch das Jugendamt, was gebührenfrei geschieht. 

Die Düsseldorfer Tabelle wird seit dem Jahr 1998 stetig an die Lebensverhältnisse alle zwi Jahre angepasst. Das Kindergeld in den Gruppe 1-6 wird nur anteilig auf den Kindesunterhalt angerechnet. Ab einem Einkommen von mehr als 2300€ wird das Kindergeld immer zur Hälfte auf den Unterhalt angerechnet.

Egon hat nach Jahren eine neue Tätigkeit in Aussicht. Er kann dort das doppelte seines bisherigen Gehaltes verdienen. Wie sieht es mit dem Unterhalt aus?

Unabhängig von der Dynamisierung können die Kinder zusätzlich bei überproportionalem Mehrverdienst des leistungspflichtigen Elternteils ihre Ansprüche auf Zahlung von Mehrunterhalt geltend machen. Hierzu braucht nicht mehr das langwierige und umständliche Auskunftsverfahren durchlaufen zu werden. Das Gericht kann sowohl von der Mutter als auch vom Vater Auskunft über die Einkünfte, das Vermögen, die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse verlangen, soweit es diese Angaben zur Berechnung des angemessenen Unterhaltes benötigt. Die Eltern sind zur Angabe der wahren Einkommensverhältnisse vom Gericht verpflichtet. Kommt eine Partei der Aufforderung nicht oder nur teilweise nach, so können die Auskünfte direkt bei den Arbeitgebern, Sozialleistungsträgern und sonstigen Personen oder Stellen eingeholt werden. Nur bei der Berechnung des Unterhaltes für minderjährige Kinder, berechtigt das Gericht, die Einkünfte der Eltern bei den Finanzämtern zu erfragen. In diesem Fall wird das Steuergeheimnis durchbrochen. Alle aufgeforderten Stellen sind verpflichtet, die nötigen Auskünfte zu erteilen. 

Manuel hat Birgit im Stich gelassen. Er ist untergetaucht und hat längere Zeit nicht gearbeitet. Wie sieht es mit den Unterhaltsansprüchen für das Kind Rita aus, das nunmehr 10 Jahre alt ist?

Unterhalt für die Vergangenheit kann geltend gemacht werden, wenn Kind oder Mutter aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen, die dem Verantwortungsbereich des Vaters zuzurechnen sind, an der Geltendmachung der Unterhaltsansprüche gehindert waren. Es reicht aus, dass der Unterhaltsverpflichtete zur Auskunft über seine Vermögens- und Einkommensverhältnisse aufgefordert wird. Ein bestimmter Betrag an Unterhalt braucht 

nicht verlangt zu werden.

Manuel muß größere Rückstände tilgen.

Manuel kann beim Familiengericht einen Antrag stellen, “aus Gründen der Billigkeit oder zur Vermeidung von unwilliger Härte” das ihm die Zahlung gestundet bzw. erlassen wird. 

Regina und Gerd sind nicht verheiratet und wohnen auch nicht zusammen. Regina will sich mit Gerd nicht laufend über Unterhalt streiten und trotzdem sich ihre Erhöhung sichern.

Die Unterhaltszahlungspflicht kann auch im sogenannten “vereinfachten Verfahren” festgestellt werden. Dabei wird der Unterhalt an die allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse und die jeweilige Altersstufe des Kindes angepaßt. Dies gilt einheitlich für nichteheliche und eheliche Kinder. Erst wenn mehr als 135 % des Regelbetrages gefordert werden, muß der normale Klageweg beschritten werden. In diesem vereinfachten Verfahren können nur beschränkt Einwendungen erhoben werden und der/die Verpflichtete muß umfassend Auskunft geben. Ist er jedoch nicht bereit Auskunft zu erteilen, muß der Klageweg beschritten werden. Wenn der/die Verpflichtete jedoch den Anspruch sofort anerkennt, erspart er/sie sich Kosten. Auch hier kann die Erhöhung des Unterhaltsbetrages wegen Anpassung an das Alter des Kindes sowie an die allgemeine Einkommensentwicklung immer im vereinfachten Verfahren erfolgen. 

3. Der Ehegattenunterhalt

Im Bezirk des Oberlandesgericht Saarbrücken wird der Trennungsunterhalt wie beschrieben nach den Maßstäben der Düsseldorfer Tabelle errechnet, er beträgt hier 3/7 des bereinigten Nettoeinkommens der/des Unterhaltsverpflichteten. 1/7 verbleibt dem/der Berufstätigen als “Berufsanreiz”.

Zum Unterhalt gehört auch der Kostenersatz zu einer angemessenen Alters- und Invaliditätssicherung einschließlich zusätzlicher Krankenversicherung. Die Grenze der Unterhaltszahlungspflicht ist der Selbstbehalt, der derzeit gegenüber der Ehegattin/dem Ehegatten 1.600,00 DM beträgt, gegenüber minderjährigen Kindern 890 € bei Berufstätigkeit und 770 € bei nicht Berufstätigkeit und gegenüber volljährigen Kindern bei 950 €.

Bevor der Trennungsunterhalt errechnet wird, wird wiederum neben den anrechenbaren Belastungen der Kindesunterhalt vom Nettoeinkommen abgesetzt. Demnach ergibt sich für Beatrice ein Unterhaltsanspruch von

Anrechenbares Einkommen: 






3.500,00 €

Abzüglich Unterhalt für 1. Kind 





   420,00 €

Unterhalt für 2. Kind







   347,00 €

Verbleiben:








2.633,00 €

3/7 Quote 








1.128,00 €

Der Unterhaltsanspruch von Beatrice besteht demnach in Höhe von 1.128,00 €. Im Unterhaltsverfahren ist die Auf- bzw. Abrundung nach rechnerischen Gesichtspunkten zulässig. Nach der Gesamtberechnung verbleiben Egon 1.505,00 € und Beatrice mit den Kindern 1.895,00 €.

Beatrice und Egon wollen die gemeinsame elterliche Sorge weiterführen. Beatrice fragt sich, wie sich ihr Unterhalt berechnet, wenn sie trotz der Kinder arbeiten ginge und 9.00,00 € netto verdiente.

Wenn die Eltern beschließen, nach der Trennung das Kind abwechselnd zu betreuen, und die Mutter zuvor nicht berufstätig war, so muß ihr eine angemessene Übergangszeit eingeräumt werden, bis sie in der Lage ist, ihren eigenen Unterhalt zu verdienen. Für diese Übergangszeit hat sie ebenfalls Unterhaltsansprüche gegen ihren Ehemann. Der Zeitpunkt, wann der Mann seine Berufstätigkeit reduzieren kann um das Kind mitzubetreuen, und ab wann die Frau in vollem oder in teilweisem Umfang für ihren Unterhalt selbst aufkommen kann, muß den Gegebenheiten entsprechend von den Eltern gemeinsam bestimmt werden. Hier sollten die Chancen, die das neue Sorgerechtsmodell bietet, von Anfang an genutzt werden: 

Beide Partner sind an der Kindererziehung beteiligt und beide gehen eine - gegebenenfalls reduzierten - Berufstätigkeit nach. Hier hätte Beatrice persönliche Entfaltungsmöglichkeiten, die Kinder bessere Entwicklungschancen und insgesamt bessere wirtschaftliche Verhältnisse.

Weigert sich ein Partner, sich an der Kinderbetreuung zu beteiligen, so hat z.B. eine Mutter, die trotz der Betreuung kleiner Kinder berufstätig ist, wegen ihres eigenen Einkommens erhebliche Vorteile. So können die Kinderbetreuungskosten steuerlich abgesetzt werden.Das restliche Einkommen wird bei der Berechnung ihres eigenen Unterhaltsanspruches angerechnet. Eine “überobligatorische Anstrengung“ die unterhaltsrechtlich belohnt werden muß gibt es heute nicht mehr..

Eine Mutter ist nicht zu einer Berufstätigkeit verpflichtet, bis das jüngste Kind die 3. Grundschulklasse besucht, und auch dann besteht zunächst einmal nur die Verpflichtung zu einer Halbtagstätigkeit. Ab dem 15. Lebensjahr des Kindes muß sie dann erst eine Ganztagstätigkeit übernehmen oder zumindest die nachhaltige Suche und das Bemühen eine Ganztagsstelle zu finden, nachweisen. Von den Gerichten werden aber zunehmend diese Grenzen herabgesetzt. Insbesondere bleibt eine Berufstätigkeit auch bei jüngeren Kindern zumutbar, sofern dieser bereits während der Ehe nachgegangen wurde. 

Hier hat Beatrice während der Ehe nicht gearbeitet, ihre Kinder sind noch nicht in einem Alter, wo Beatrice die Berufstätigkeit zugemutet werden kann. Jedoch steht es ihr frei trotzdem berufstätig zu sein. Sie kann in diesem Fall die gleichen Abzüge geltend machen wie der Unterhaltsverpflichtete. Heute errechnet sich der Unterhalt jedoch nach der Differenzmethode. D. h. die unterhaltsrelevanten Einkommen der Partner werden zusammengerechnet, und geteilt.

1. Egon
Einkommen nach Kindesunterhalt 
2.633,00€



abzgl. 1/7 Berufsanreiz

   376,00€

                        unterhaltsrelevantes Einkommen



2.257,00€

2. Beatrice       Einkommen
  


   900,00€



 abzgl 1/7 Berufsanreiz

   300,00€



 unterhaltsrelevantes Einkommen



    600,00€

3.  Unterhaltsrechnung 

((2257,00€ + 600,00€):2)-600,00€ = 828,50€

Egon muß dann nur noch 828,50 € Unterhalt an Beatrice zahlen. 

Sobald die Kinder die Altersgrenzen erreicht haben, ist Beatrice verpflichtet eine entsprechende Stellung zu suchen. In diesem Fall reicht es nicht aus, sich nur beim Arbeitsamt zu melden, sondern sie muß auch auf Zeitungsanzeigen schreiben und auch sonstige private Initiative ergreifen. Zum Nachweis dieser Bemühungen empfiehlt es sich einen Kalender zu führen und die Bewerbungen in einem gesonderten Ordner aufzubewahren. 

Beatrice trifft ihre langjährige Freundin Caroline, die während der Ehe gearbeitet hat. Sie trägt sich ebenfalls mit Scheidungsgedanken. Ihr Ehemann Hartmut hat ein monatliches anrechenbares Nettoeinkommen in Höhe von 2.000,00 €. Beatrice und Caroline fragen sich, wie hoch der Unterhaltsanspruch für Caroline ist, die 1.200,00 € anrechenbar verdient.

Heute besteht kein Unterschied mehr, ob eine Doppelverdienerehe vorliegt. Auch die Hausfrauentätigkeit ist eine Tätigkeit, die zum Gelingen der Ehe beiträgt. Der Unterhaltsanspruch von Caroline errechnet sich also wie bei Beatrice. Caroline hat noch 400,00 € ergängzenden Unterhaltsanspruch.

Caroline soll Unterhalt entsprechend den ehelichen Lebensverhältnissen erhalten.

So errechnet sich der Unterhalt immer dann, wenn die Erwerbstätigkeit während der Ehe angelegt war, z.B. auch eine Ausbildung im Hinblick auf eine spätere Erwerbstätigkeit begonnen wurde.

4. Geschiedenenunterhalt

Beatrices Bekannte Corinna Harmlos, bereits geschieden, ist krank und kann deshalb nicht mehr arbeiten. Sie fragt ihren Rechtsanwalt/ihre Rechtsanwältin nach den Unterhaltsansprüchen.

Grundsätzlich sind nach der Scheidung die Geschiedenen für ihren Unterhalt allein verantwortlich. Dies gilt im Grundsatz auch für Corinna. Nur wenn, wie hier, Corinna nicht selbst für ihren Unterhalt sorgen kann, hat sie gegen ihren früheren Ehegatten einen Unterhaltsanspruch. Ein solcher Unterhaltsanspruch besteht bei Kindesbetreuung, Alter, Krankheit, Arbeitslosigkeit und Ausbildung. Den Anspruch auf Unterhalt wegen Kindesbetreuung hat diejenige oder derjenige, der/die das Sorgerecht über das eheliche Kind innehat und der/dem daher keine Arbeitstätigkeit zugemutet werden kann.

Beatrice hat die Berufstätigkeit aufgenommen. Egon erklärt gegenüber Beatrice, dass er sich an der Betreuung der Kinder zur Hälfte mit beteiligen möchte und er deshalb seine Berufstätigkeit reduziert. Beatrice hat die Arbeit, bei der sie 1.000,00 € verdient angenommen. 

In diesem Fall wird Egon das Kind mehr als üblich mitbetreuen. Der normale 14-tägige Umgang mit dem Kind mit Ferienregelung fällt nicht hierunter. 

Wenn der Vater jedoch darüberhinaus das Kind mitbetreut, deswegen geringere Einkünfte hat und trotzdem noch mehr verdient als die Mutter, so ist eine Formel heranzuziehen, die ebenso für die Berechnung des Unterhaltes von volljährigen Kindern dient. Es sind dann nämlich das Einkommen beider Elternteile zusammenzurechnen, und in ein Verhältnis zueinander zusetzen. Derjenige, der mehr verdient, muß auch mehr zahlen. Im vorliegenden Fall erzielt Egon 3.500,00 € und Beatrice 1.000,00 €, dies ergibt ein gemeinschaftliches Einkommen von 4.500,00 €. Der Anteil am Unterhalt des Kindes errechnet sich wie folgt:

Unterhaltsanspruch = 

Unterhalt eines Elternteils – 890,00€  x Unterhaltsbedarf des Kindes

Einkommen des einen Elternteils + Einkommen des anderen Elternteils – 1.780,00€

In unserem Fall ergibt sich beim Gesamteinkommen der Eltern von 4.500,00 € für das Kind Eva der Unterhaltsanspruch in Höhe von 494,00 €. 

Unterhaltsanspruch =

3.500,00 € - 890,00 € x 494,00 €

3.500,00 € + 1.000,00 € – 1.780,00 € = 473,00 €, 

das heißt Egon muß nur noch 473,00 € zahlen, da Beatrice über geringfügig anrechnbares Einkommen verfügt. Beatrice steuert zum Kindesunterhalt 21,00 € bei.

Der Unterhalt für die Zeit nach der Scheidung muß neu festgesetzt werden. Er berechnet sich aber grundsätzlich nach den ehelichen Lebensverhältnisse im entsprechenden Maße wie bereits beschrieben, d.h., dass das Gehalt des/der Verpflichteten am Ende der Ehezeit als Berechnungsgrundlage zugrunde gelegt wird. An unerwarteten Einkommensverbesserungen hat der/die Geschiedene keinen Anteil mehr.

Unterhalt wegen Arbeitslosigkeit  steht der Geschiedenen zu, wenn sie trotz Bemühungen keinen ihrer Ausbildung entsprechenden Arbeitsplatz findet. Auf Aufstockungsunterhalt besteht Anspruch, wenn sie zwar eine angemessene Tätigkeit findet, die Einkünfte aber zur Deckung des Lebensunterhaltes gemessen an den ehelichen Lebensverhältnissen nicht ausreichen.

Der Geschiedenenunterhalt kann gekürzt werden, wenn die Ehe von kurzer Dauer war (3-10 Jahre), die Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt wurde oder offensichtlich ein schwerwiegendes Fehlverhalten gegenüber dem/der Verpflichteten zur Last fällt. Das Maß des Unterhaltes richtet sich nach dem in der Ehe zuletzt erreichten Lebensstandard. Angemessener Unterhalt liegt oberhalb dieses Existenzminimums und des notwendigen Unterhaltes.

Einstweilige Anordnungen können in der Ehe für den Trennungsunterhalt beantragt werden, sofern kein Scheidungsantrag läuft. Sie dauern so lange fort, bis eine Abänderungsklage geltend gemacht wird, also über die Scheidung hinaus. Nach der Scheidung kommt nur noch eine einstweilige Verfügung in Betracht, wenn der geschiedene Ehegatte sich weigert, Unterhalt zu zahlen. Ansonsten ist eine Unterhaltsklage einzureichen. Eine Unterhaltsabänderungsklage kann der/die Unterhaltsberechtigte oder der/die Unterhaltsverpflichtete erheben, wenn sich die finanziellen Verhältnisse auf einer Seite um mindestens 10 % geändert haben.

Der Unterhaltsanspruch erlischt nicht mit dem Tod des verpflichteten Ehegatten, er ist aber von den Erben maximal bis zur Höhe des fiktiven Pflichtteils des Überlebenden zu leisten.

Zur Höhe des Unterhaltes können Vereinbarungen getroffen werden.

Soweit also Corinna nicht mehr arbeiten kann, ist ihr geschiedener Ehemann verpflichtet, Unterhalt zu zahlen, und zwar entsprechend den früheren ehelichen Lebensverhältnissen.

5.
Altersvorsorge und Krankenvorsorgeunterhalt

Der Ehegatte, der einen Unterhaltsanspruch hat, kann neben dem sogenannten Elementarunterhaltsanspruch unter Umständen zusätzlich einen Anspruch aus Altersvorsorge haben und zwar ab Einreichung des Scheidungsantrages. Das bedeutet, dass er von dem Ehepartner zusätzlich Mittel erhalten muß, damit er sich eine eigene Altersvorsorge aufbauen kann.

Daneben gibt es auch den Krankenvorsorgeunterhalt. Die Ehefrau ist nach der Scheidung nicht mehr über den Ehepartner bei dessen Krankenkasse versichert. Sie muß sodann für die eigene Krankenversicherung sorgen. Spätestens innerhalb von 3 Monaten ab Rechtskraft der Scheidung kann sie bei der Krankenkasse des Mannes einen Aufnahmeantrag stellen, wenn sie dort versichert bleiben möchte. Ihr eigenes Einkommen ist dann maßgeblich für die Errechnung des Beitrages zur Krankenversicherung. Sofern Alters- und Krankenvorsorgeunterhalt geltend gemacht werden, reduziert sich der Elementarunterhalt. Die Beträge, zu denen der Ehegatte dann verpflichtet ist beizusteuern, müssen dann auch zur Krankenversicherung bzw. zur Altersvorsorge verwandt werden. Sie sind zweckgebunden, d.h. das Geld muss auch tatsächlich in einen Rentenfond oder die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt werden. Heute stehen hier vielfältige Modelle wie Riester-Rente, Lebensversicherung auf Rentenbasis, Rentenfonds zur Verfügung. Wenn das Geld nicht zweckentsprechend angelegt wird,  so kannd er Unterhaltsanspruch, der möglicherweise im Rentenanlter immer noch besteht, gekürzt werden. 

6.
Unterhaltsverzicht

Ein Unterhaltsverzicht sollte nie vereinbart werden, da hierdurch die Berechtigung des Anspruchs auf den notwendigen Unterhalt im Notfall reduziert oder ausgeschlossen wird. Ein Unterhaltsverzicht ist dann unwirksam, wenn eine nicht erwerbsfähige oder nicht vermögende Ehegattin dadurch sogleich nach der Scheidung von Sozialhilfe abhängig würde.

Wenn Unterhaltsvereinbarungen notariell oder im Urteil getroffen werden, stehen sie unter dem Vorbehalt der gleichbleibenden Verhältnisse. Bei erheblichen Änderungen kann Abänderungsklage erhoben werden. Eine Unterhaltsvereinbarung kann auch eine Wertsicherungsklausel enthalten, die besagt, dass der Unterhalt entsprechend den allgemeinen Lebenshaltungskosten steigt.

III.
Die elterliche Sorge

Beatrice und Egon waren sich über den Verbleib der Kinder einig. Eines Tages erscheint bei Beatrice wieder Sabine, die ihr berichtet, dass ihr Mann Günther das Kind Yvonne in das Ausland mitnehmen will. Sabine und Günther sind noch nicht geschieden. Beatrice schickt Sabine zu Rechtsanwältin Gutrat.

Nach langjährigen Diskussionen hat sich der Gesetzgeber mit dem am 01.07.1998 beschlossenen Gesetz dazu entschlossen, die gemeinsame elterliche Sorge als Leitbild für den Rahmen, in dem die Kinder aufwachsen sollen, festzulegen. Damit sind geänderte Ansichten und Einsichten darüber, wie dem Kindeswohl unter Elternverantwortung am besten gerecht wird umgesetzt worden. Der Kontakt des Kindes zu beiden Eltern - auch nach Trennung und Scheidung - ist gut für seine geistige und seelische Entwicklung. Kinder brauchen eine Beziehung zu beiden Eltern, um selbst beziehungsfähig zu werden. Langzeituntersuchungen haben gezeigt, dass Kinder eine Scheidung ihrer Eltern am ehesten verkraften können, wenn es gelingt, dass der Vater und die Mutter weiterhin an der Betreuung und Erziehung beteiligt sind. Demnach steht nicht mehr das Recht der Erwachsenen und Eltern im Mittelpunkt, sondern das Recht des Kindes, wenn es das Wohl des Kindes erforderlich macht. Dies wirkt daraus, dass die Kinder nicht den Eltern gehören, weder dem Vater noch der Mutter, sondern sich selbst und sie Persönlichkeiten mit eigenständigen Rechten sind. Trotzdem sind die Eltern zu einer konsequenten Erziehung der Kinder verpflichtet. Der Gesetzgeber hat dies konkretisiert in der Erziehungspflicht der Eltern in § 1631 Abs. 1 BGB. Dazu parallel hat er eine Umgangspflicht eingeführt. Die Personensorge umfaßt die Pflicht und das Recht das Kind zu pflegen, zu erziehen, zu beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen. Der Gesetzgeber hat die bisherigen Grundsätze sämtliche geändert.

Die Ehescheidung ist kein Grund mehr eine Sorgerechtsregelung herbeizuführen. Eine mögliche Sorgerechtsregelung kann immer während der Zeit des Getrenntlebens der Eltern notwendig erscheinen, sofern dieses Getrenntleben nicht nur vorübergehend ist. Die gemeinsame elterliche Sorge ist der Regelfall, der nach der Trennung fortbesteht, soweit keine anderweitige gerichtliche Regelung erfolgt. Die gerichtliche Entscheidung erfolgt nicht mehr von Amts wegen sondern nur noch auf einen Antrag. Für die Fortdauer der gemeinsamen elterlichen Sorge bedarf es jedoch keines Antrages. Einem Antrag auf Alleinsorge stehen jedoch höhere Hürden entgegen. Hier muß der andere Elternteil zustimmen, oder es ist darzulegen, dass die Aufhebung der gemeinsamen Sorge und die Übertragung auf den Antragsteller/in dem Wohl des Kindes am besten entspricht. 

Oft versuchen enttäuschte Elternteile, den Sorgerechtsstreit vorwegzunehmen, indem sie das Kind an einen für den anderen Elternteil unbekannten Aufenthaltsort bringen. Yvonne wäre dann abgeschnitten von Sabine. Sie hat die Möglichkeit, eine einstweilige Anordnung für sich zu erringen, den Aufenthalt von Yvonne bestimmen zu können. Eine Regelung über das Sorgerecht kann in diesem Stadium noch nicht vorweggenommen werden. Jedoch hat Sabine hierdurch einen Titel in der Hand und kann, soweit Günther Yvonne trotzdem mitnimmt, das Kind zur Fahndung ausschreiben lassen. Die Grenze ins Ausland kann dann nicht passiert werden.

Personensorge, Vermögenssorge und Vertretung der Eltern

Von Personensorge, die grundsätzlich unteilbar ist, spricht man, wenn Vermögensinteressen des Kindes durch die Eltern, einen Elternteil, einen Vormund oder einen Pfleger/eine Pflegerin betreut werden.

Wie oben dargelegt, leben die Kinder von Beatrice und Egon bei ihrer Mutter. Egon ist damit einverstanden. Er will in Zukunft, auch wenn die Ehe gescheitert ist, ein Mitspracherecht bei der schulischen Entwicklung der Kinder haben. Er verlangt deshalb ein gemeinsames Sorgerecht.

Beatrice lehnt dies ab.

Wenn die Eltern eines Kindes verheiratet sind, haben sie automatisch die gemeinsame elterliche Sorge, ebenso diejenigen Eltern, die einander nach der Geburt des Kindes heiraten. Bei nichtverheirateten Eltern bedarf es noch zusätzlicher Sorgeerklärungen. Das heißt beide sind sich darüber einig, für das Kind gemeinsam sorgen zu wollen. Dadurch wird sichergestellt, dass die gemeinsame Sorge nicht gegen den Willen eines Elternteils ausgeübt wird. Die elterliche Personensorge umfaßt allgemein alle Betreuungs- und Vertretungsaufgaben für das Kind, die nicht Teil der Vermögensverwaltung sind. 

Die elterliche Sorge beinhaltet das Recht und die Pflicht des Vaters und der Mutter, für ihre minderjährigen Kinder zu sorgen. Hierzu gehören im einzelnen die Personensorge, die Vermögenssorge und die Vertretung des Kindes. Zur Personensorge gehört das Recht und die Pflicht, das Kind zu pflegen, zu erziehen, zu beaufsichtigen und seinen Aufenthaltsort zu bestimmen.

Die Personensorge beinhaltet die Möglichkeit eines ständigen persönlichen Umganges mit dem Kind; die gemeinsame elterliche Sorge besteht prinzipiell auch über die Scheidung hinaus.

Darüberhinaus müssen die Eltern in Fragen der Schule, der Ausbildung und des Berufes sowie über die notwendige Heilbehandlung für das Kind entscheiden und Unterhaltsansprüche für das Kind geltend machen können. Nach § 1629 Abs. 1 BGB gilt der Grundsatz der “elterlichen Gesamtvertretung”. Das heißt, dass grundsätzlich beide Eltern Erklärungen im Namen des Kindes und für das Kind abgeben müssen. In der täglich Praxis ist das allerdings so, dass zumeist die Zustimmung eines Elternteils als ausreichend angesehen wird. Ein Elternteil kann dem anderen Elternteil auch in wichtigen, bestimmten Angelegenheit für ihn mitentscheiden. Beatrice kann  also Egon von der schulischen Entwicklung des Kindes nicht ausschließen.

Beatrice und Egon sind jedoch so zerstritten, dass Beatrice die Übertragung der elterliche Sorge auf sich wünscht.

Mit der Einleitung des Scheidungsverfahrens und der Angabe, dass gemeinschaftliche Kinder vorhanden sind, teilt das Gericht den Eltern mit, dass es Ansprechpartner für Probleme bei der elterlichen Sorge gibt. Dies kann das Jugendamt sein oder andere öffentliche Träger, die vom Jugendamt genannt werden. Ein Sorgerechtsverfahren knüpft an ein dauerndes getrenntleben des Elternpaares an und ist nicht an ein Scheidungsverfahren gebunden. Wenn die alleinige elterliche Sorge im Rahmen des Scheidungsverfahrens beantragt wird, kann ein Elternteil die Abtrennung der Scheidungssache beantragen. Als mögliche Sorgerechtsgestaltungen kommen in Betracht die “Übertragung” der elterlichen Sorge oder eines Teiles davon auf einen Elternteil. Wird also Beatrice lediglich das Aufenthaltsbestimmungsrecht übertragen, so ist dies eine partielle Alleinsorge. Dieses Bestimmungsrecht gibt dem betreffenden Elternteil die Möglichkeit den gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes bei sich selbst rechtsverbindlich zu bestimmen. Die übrigen Angelegenheiten der Personensorge unterfallen jedoch der gemeinsamen elterlichen Sorge.

Gründe für die Aufhebung der gemeinsamen Sorge können mangelnde Kooperationsfähigkeit und Kooperationswilligkeit des Elternpaares sein. Dies kann sich in häufigen, feindlich oder gar gehässig geführten Streitigkeiten in Kindesangelegenheiten äußern. Gegen die Belassung der gemeinsamen Sorge spricht auch die erkennbare Gleichgültigkeit eines Elternteils an dem Wohl des Kindes. Sie darf ferner nicht belassen werden, wenn ein Elternteil sich als ungeeignet zur Pflege und Erziehung erwiesen hat. Hierunter fallen Fälle schwerer Gewaltanwendung oder schwerer Mißhandlung. Gegen die Belassung der gemeinsamen Sorge spricht auch die Gewaltanwendung eines Elternteils gegen den anderen, weil zu erwarten ist, dass die Gewaltstrukturen sich fortsetzen.

Im Rahmen der Anhörung kann das Kind seinen Willen zur Frage der gemeinsamen Sorge ebenso artikulieren.

Wenn das Gericht Beatrice die elterliche Sorge für die Kinder zuspricht, so ist dies jedoch keine Entscheidung, die nicht abänderbar wäre. Die Anordnung des Gerichtes kann jederzeit geändert werden, wenn dies im Interesse des Kindes angezeigt ist du dem Willen des Kindes entspricht.

Beatrice fragt sich, wie das Gericht zu seiner Entscheidung kommt.

Das Verfahren wird durch einen Antrag eingeleitet. Dies kann unabhängig vom Scheidungsantrag erfolgen.

Die Parteien können jedoch bestimmte Regelungen beantragen. Unabhängig davon, ob die Verfahrenseinleitung auf Antrag oder von Amts wegen erfolgt, ist den Eltern und Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Beteiligte ist nach dem Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG) das zuständige Jugendamt. Dies beruht auf dem Gedanken, dass das Jugendamt sich einen guten Überblick über die Verhältnisse im Einzelfall verschafft und außerdem aufgrund seiner allgemeinen Tätigkeit  über besondere Erfahrungen in Jugendwohlfahrtsangelegenheiten verfügt. Insoweit besteht eine Berichtspflicht. Die SachbearbeiterInnen des Jugendamtes ermitteln die persönlichen Lebensumstände der Kinder, d.h. den körperlichen und seelischen Zustand, das Verhältnis zu den Eltern oder anderen Bezugspersonen, die räumlichen Gegebenheiten. Nach Eingang des Jugendamtesberichtes wird im isolierten Verfahren, einem einstweiligen Verfahren, der Termin zur Anhörung der Eltern und des Kindes bestimmt. Im normalen Scheidungsverfahren hängt die Terminierung davon ab, wie weit die anderen Folgesachen gediehen sind und wird mit dem Scheidungsausspruch geregelt.

Bei Streitigkeiten in Bezug auf das Sorgerecht steht das gemeinsame Sorgerecht, das theoretisch zum Wohl des Kindes gedacht ist, auf wackeligen Beinen, weil es sich praktisch kaum umsetzen läßt.

Egons Wunsch setzt voraus, dass Egon und Beatrice die Verantwortung für ihre Kinder weiterhin übernehmen wollen, weil sie beide voll erziehungsfähig sind, das Kindeswohl nicht entgegensteht und eine gemeinschaftliche Wahrnehmung zum Wohl des Kindes möglich ist. Dies ist in unserem Beispiel nicht mehr der Fall, weil Beatrice einen eigenen Wunsch hat. Es kann deshalb nicht mehr einer gemeinsamen Entscheidung gesprochen werden.

Wenn sich Beatrice und Egon letztendlich doch dafür entscheiden, die gemeinsame Sorge beizubehalten, sollten sie im Interesse, in Zukunft keine Streitigkeiten zu haben, sich über folgende Punkte einigen:

· der ständige Aufenthaltsort der Kinder

· die Besuchsregelung

· der Unterhalt der Kinder

· Regeln und Vollmachten für Notfälle und Regelungen im Falle einer fehlenden Übereinstimmung zwischen den Eltern, d.h. hier kann eine Person eingesetzt werden, die als Schlichtungsstelle fungiert.

Das Gesetz sieht vor, dass derjenige, bei dem sich das Kind regelmäßig aufhält die üblichen Entscheidungen des täglichen Lebens treffen darf. Dies sind notwendige Arztbesuche, Kindergartenanmeldung, auch die Eröffnung eines Taschengeldkontos. Größere Vermögen müssen von den Eltern gemeinsam verwaltet werden.  Jedoch sind die Entscheidungen über den schulischen Werdegang von beiden Eltern gemeinsam zu treffen.

Beatrice bleibt bei ihrer Entscheidung. Das Jugendamt hat auch eine Stellungnahme dahingehend abgegeben, dass der Übertragung der elterlichen Sorge auf die Mutter keine Hinderungsgründe entgegenstehen.

Dritte können nur beratende Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Jede richterliche Entscheidung aufgrund streitiger Anhörung ist Fremdbestimmung an Stelle einer den Parteien möglichen, - das Kindeswohl beachtenden - Vereinbarung. Die Beachtung des Kindeswohls setzt üblicherweise voraus, dass der Richter/die Richterin auch das Kind anhört. Ein Kind, das das 14. Lebensjahr vollendet hat und nicht geschäftsunfähig ist, ist stets persönlich anzuhören. Die Anhörung erfolgt grundsätzlich ohne die Eltern und deren Prozeßbevollmächtigte/n, also unter vier Augen zwischen RichterIn und dem Kind. Normalerweise werden aber auch schon Kinder darunter, etwa ab 3 Jahren, vom Richter/der Richterin angehört, damit die Neigungen, Bindungen und der Wille des Kindes für die Entscheidung herangezogen werden können. Das Anhörungsergebnis nach der Entlassung des Kindes den Eltern und den Prozeßbevollmächtigten mitgeteilt, spätestens jetzt werden die Weichen gestellt für einen übereinstimmenden Vorschlag oder eine streitige Auseinandersetzung der Eltern.

Das Gericht ist mittlerweile so weit, dass Richter Gutmütig das Kind angehört hat. Hier beginnt jedoch der Krach. Egon zieht Beatrice vor dem Gericht in den Schmutz. Das Gericht sieht sich nicht in der Lage, eine eigenständige Entscheidung zu fällen. Es beauftragt Frau Dr. Freud mit der Erstellung eines familienpsychologischen Gutachtens.

Wenn sich eine Einigung der Eltern und des Kindes nicht erzielen läßt, muß das Gericht von Amts wegen weitere Tatsachen feststellen. Dies erfolgt durch das Sachverständigengutachten, das sogenannte familienpsychologische Gutachten. Frau Dr. Freud ist somit die Kommunikationspartnerin des Gerichtes und der Familie. Für die Eltern liegen die Chancen einer familienpsychologischen Begutachtung darin, dass ihnen in einer verfahrenen Situation eine Hilfe bei der Bewältigung der Familienkrise gegeben wird. Das Gutachten kann ihnen Wege zur Lösung und Verarbeitung des Konfliktes aufzeigen, die sie ohne Gesichtsverlust bestreiten können. Wenn Beatrice und Egon sich bisher mit Schuldzuweisungen bedacht haben, so finden sie im schriftlichen Gutachten die Realität aus der Sicht von Frau Dr. Freud richtig beschrieben. Letztendlich kann dieses Sachverständigengutachten auch als Richtigkeitskontrolle der bestehenden richterlichen Einschätzung verstanden werden. Frau Dr. Freud macht in diesem Sinne ihre Ausführungen. Sie wird mit den Kindern spielen und die Kinder beim Spiel beobachten allein und in der Interaktion mit beiden Elternteilen. Am Schluß ihrer Untersuchungen kommt sie in unseren Fall zu dem Ergebnis, dass Beatrice das Sorgerecht für die Kinder erhalten soll, insbesondere deshalb, weil sie auch vorher bereits die Hauptbezugsperson der Kinder war.

Ab Vollendung des 14. Lebensjahres haben Kinder eigenes Beschwerderecht gegen die Entscheidung des Gerichtes. Deshalb wird ihnen die Entscheidung auch persönlich vom Familiengericht zugestellt.

IV.
Das Umgangsrecht

Egon hat keine Zeit sich umfassend um die Kinder zu kümmern. Wie sieht sein Umgangsrecht aus ?

Egon verbleibt auf jeden Fall das Umgangsrecht mit den Kindern. Das Gesetz sieht heute vor, dass es nicht nur das Recht auf Umgang gibt sondern auch die Pflicht zum Umgang mit dem Kind, d.h. pünktlich und regelmäßig zu den vereinbarten Terminen zu erscheinen und die ausgemachten Zeiten mit dem Kind zu verbringen.

Der Ausschluß des Umgangs ist nur dann möglich, wenn er dem Kindeswohl widerspricht. Insofern sind die nichtehelichen und die ehelichen Kinder gleichgestellt. Es gibt mehrere Möglichkeiten sich über das Umgangsrecht der Eltern mit den Kindern zu einigen:

Wenn die Eltern sich sicher sind, dass sie sich jederzeit über die Ausübung des Umgangsrechtes verständigen können und nichts schriftlich festlegen, so wird der Umgang der täglichen Übung überlassen, ob, wann, und wo die Kinder welchen Elternteil treffen. 

Wenn die Eltern eine schriftliche Vereinbarung treffen, in der sie sich über die Ausübung des Umgangsrechtes an bestimmten Wochenenden und in der Ferienzeit einigen, so haben sie insofern Klarheit über die Zukunft hinsichtlich der Kinder und können sich auch auf den Umgang einrichten. Hierdurch ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass man sich im einzelnen, etwa wegen Krankheit oder Arbeitsverpflichtungen, noch abweichend einigen kann.

Wenn in einem Gerichtsverfahren über das Umgangsrecht eine Entscheidung getroffen wurde, so ist diese bindend für beide Elternteile .In diesem Fall ist eine Tendenz zu erkennen, dass das Umgangsrecht nicht mehr starr wie früher im zweiwöchentlichem Rhythmus ausgeübt wird, sondern darüberhinaus noch ein zusätzlicher Wochentag festgelegt wird, im Einvernehmen mit dem Tagesablauf des Kindes, an dem der andere Elternteil das Kind besuchen kann.

Die Elternteile haben bei dieser Lösung nur wenig Spielraum zur Selbstbestimmung. Der vom Familienrichter/in gefaßte Beschluß ist bindend für beide Elternteile. Für die Umgangszeiten ist aber immer noch üblich, dass ein Kind jedes zweite Wochenende, sowie die Hälfte der Schulferienzeit bei dem anderen Elternteil, der es nicht in Obhut hat, verbringt. 

Es ist unüblich Kinder unter 2 bis 3 Jahren bei ihrem Vater übernachten zu lassen, es sei den es besteht ein gutes und enges Verhältnis zu ihm.

Wenn Probleme bei der Ausübung des Umgangsrechtes auftauchen, weil ein Elternteil befürchtet, dass das Kind durch den Kontakt zum anderen Elternteil gefährdet wird, so besteht die Möglichkeit des beschützten Umgangs, also des Umgangs “ unter Aufsicht”.

Beatrice hat den Umgang zu Egons Mutter ebenso eingeschränkt. Steht ihr ein Umgangsrecht zu ?

Für das Wohl des Kindes kann es durchaus förderlich sein, wenn auch andere Bezugspersonen als die Eltern ein Umgangsrecht haben. Dies hat der Gesetzgeber nunmehr eingefügt, sodass auch Großeltern und Geschwister ebenso wie Stiefeltern und Pflegeeltern ein begrenztes Umgangsrecht beantragen können. Eine förmliche Antragstellung ist nicht nötig. Es genügt eine Anregung beim zuständigen Familiengericht. Auch hier muß das Gericht prüfen, ob das Umgangsrecht dem Wohl des Kindes dient. Dies ist in der Regel zu bejahen, wenn das Kind bereits Beziehungen zu den betreffenden Personen besitzt. § 1685 BGB gewährleistet einem Kind, dass es nicht plötzlich wegen einer einseitigen Entscheidung des Elternteils, bei dem es lebt, den Kontakt zu liebgewonnenen anderen Menschen verliert. 

Egon ist nunmehr enttäuscht. Was bleibt ihm noch ?

Egon verbleibt das Umgangsrecht mit den Kindern. Es kann nur dann eingeschränkt oder ausgeschlossen werden, wenn negative Beeinträchtigungen zu erwarten sind, wie in Fällen von Suchtverhalten, sexuellem Mißbrauch oder Mißhandlungen.

Der Besuch soll einvernehmlich unter den Eltern geregelt werden. Wenn das nicht möglich ist, werden die Zeiten vom Gericht festgesetzt. Insoweit hat der Umgang alle zwei Wochen am Wochenende stattzufinden. Bei Kleinkindern ein paar Stunden während eines Tages. Dies steigert sich dann nach dem Alter der Kinder auf volle 2 Tage. Der Umgangsberechtigte hat auch den Anspruch darauf, dass das Kind einen Teil der Ferien mit ihm verbringt, die Hälfte der Oster- und Weihnachtsferien und mindestens 2 Wochen in den Sommerferien.

V.
Der Zugewinnausgleich

Beatrice und Egon hatten auch gemeinsam ein Haus gebaut. Dieses Haus hat einen Wert von 300.000,00 €, nach Abzug der Schulden.

Fall a):     Als Beatrice und Egon heirateten, hatte Egon kein Vermögen

Beatrice brachte ein Sparguthaben von 50.000,00 € mit in die Ehe.

Fall b):    Egons Eltern sind mittlerweile gestorben und er hat 100.000,00 € geerbt. Was 

                 steht Beatrice zu, wenn das Haus verkauft wird ?

Zu den Scheidungsfolgen gehört  die Durchführung des Zugewinnausgleiches, d.h. die Teilung des während der Ehe erworbenen Vermögens. Zugewinngemeinschaft ist die vom Gesetz vorgesehene Normalform der ehelichen Lebensgemeinschaft. Dieses Verfahren ist nur durchzuführen, wenn der gesetzliche Güterstand besteht.

Zugewinn ist das rechnerische Ergebnis der Veränderung von Bestand und Wert  des Vermögens der Ehepartner während der Ehezeit. Die Differenz zwischen dem jeweiligen Endvermögen und dem Anfangsvermögen ist der Zugewinn eines jeden. Beträge unter Null sind nicht auszugleichen.

Allein das Haus ist hier Zugewinn, der in der Ehe erwirtschaftet worden ist. Der Wert wird den Partnern je zur Hälfte gutgeschrieben, also 150.000,00 € für Egon und 150.000,00 €  für Beatrice. Diese kann von ihrem Anteil die € 50.000,00 mit eingebrachtes Sparguthaben im Fall a) abziehen. Das ist ihr Anfangsvermögen. Da Egon nichts in Abzug bringen kann, hat Beatrice einen eigenen Anspruch gegen Egon auf Ausgleich in Höhe von € 75.000,00 und Egon gegen Beatrice einen Anspruch von € 50.000,00, einen Zugewinnausgleichsanspruch i.H.v. € 50.000,00. An Zugewinnausgleichsanspruch ist ein Betrag von € 25.000,00 entstanden. Diese sind dem Wertausgleich von €150.000,00 hinzuzurechnen, sodass der Zahlungsanspruch € 175.000,00 beträgt.

Bestimmte während der Ehe eingetretene Vermögenserwerbe bleiben beim Zugewinnausgleich unberücksichtigt. Sie werden dem Anfangsvermögen zugerechnet. Dies ist z.B. die Erbschaft von Egon. Sie wird dem Vermögenszuwachs wie oben sodann abgezogen, sodass Egon lediglich in Höhe von € 25.000,00 ausgleichspflichtig ist, Beatrice in diesem Fall i.H.v. € 75.000,00.

Endvermögen ist das Reinvermögen, das dem Ehegatten oder der Ehegattin nach Abzug der Verbindlichkeiten bei Beendigung des Güterstandes gehört. Auch beim Endvermögen sind wie beim Anfangsvermögen die Verbindlichkeiten auf die Höhe der Vermögensgegenstände anzurechnen. Das Anfangsvermögen kann daher auch keinen geringeren Wert als den Wert Null haben. Dadurch wird sichergestellt, dass der Zugewinnausgleich nicht zu einer Entschuldung zu Lasten des anderen Ehegatten/der Ehegattin führen kann.

Eine Ausnahme hiervon besteht dann, wenn Zuwendungen an Dritte vorgenommen worden sind, die die/der Berechtigte nicht gegen sich gelten lassen muß und die sie/er von den jeweiligen Begünstigten Ersatz verlangen kann. Auch sind Korrekturen  durch Zuwendungen möglich. Das sind:

· unentgeltliche Zuwendungen an Dritte, die durch sittliche Verpflichtung oder Anstandspflicht vorgenommen worden sind,

· Vermögensverschwendungen

· Vermögensminderungen durch Handlungen, die in der Absicht vorgenommen wurden, den anderen Ehegatten/die Ehegattin zu benachteiligen.

Hinzurechnungen unterbleiben jedoch dann, wenn der andere Ehegatte/die Ehegattin mit unentgeltlichen Zuwendungen oder Verschwendungshandlungen einverstanden war oder wenn die Vermögensminderung noch vor Beginn einer Frist von 10 Jahren vor Beendigung des Güterstandes eingetreten sind.

Vermögensgegenstände, die in den Versorgungsausgleich einzubeziehen sind, werden aber bei der Berechnung des Zugewinns nicht berücksichtigt. Lebensversicheurngen gehören zum Endvermögen, soweit es sich um Kapitalversicherungen handelt.

Der Zugewinnausgleich besteht nunmehr in einem Vermögensvergleich der Situation von Zugewinn der Ehefrau und Zugewinn des Ehemannes. Dazu gehören unter Ehegatten nur solche Zuwendungen, die während des Bestehens des Güterstandes der Zugewinngemeinschaft bewirkt worden sind.

Beatrice erhielt außerdem von Egon Schmuck im Wert von 50.000,00 DM geschenkt.

Wenn es sich um Zuwendungen handelt, die über den Wert von nach den jeweiligen ehelichen Lebensverhältnissen üblichen Gelegenheitsgeschenken hinausgehen, so sind diese ebenfalls im Zugewinnausgleich zu berücksichtigen. Der Zugewinn von Beatrice berechnet sich demnach wie folgt:

Endvermögen Beatrice


150.000,00 €
bereinigt. Endverm. 200

abzgl. Wert der Schenkung


  50.000,00 €

bereinigtes Endvermögen


100.000,00 €

Endvermögen Egon



150.000,00 €

zuzüglich Wert der Schenkung

  50.000,00 €

bereinigtes Endvermögen


200.000,00 €

Anfangsvermögen beiderseits


           0,00 €

Zugewinn Beatrice 



100.000,00 €

Zugewinn Egon



200.000,00 €

Überschuß:

Zugewinn Egon



200.000,00 €

abzüglich Zugewinn Beatrice


100.000,00 €







100.000,00 €

Ausgleichsforderung:



100.000,00 € : 2 = 50.000,00 €

abzgl. Wert der Zuwendung


                              50.000,00 €

Ausgleichsanspruch






    0,00 €

Schenkungen zwischen Ehegatten stehen meistens unter dem Vorbehalt des Widerrufes für den Fall der Scheidung, Auflösung oder Nichtigkeit der Ehe. Der Zugewinnausgleich muß dann so vorgenommen werden, als ob die Scheidung nicht erfolgt wäre. Deshalb wird sie hier vom Zugewinnausgleichsanspruch subtrahiert. 

Neben dem Ende der Ehe kann durch Beendigung des Güterstandes oder Klage auf Aufhebung dieser Zahlungsanspruch verlangt werden. Die Gründe für eine Beendigung durch Klage vor Beendigung der Ehe sind folgende:

· 3-jähriges Getrenntleben, d.h. Trennungsausgleich

· nachhaltige und auch in Zukunft zu erwartende schuldhafte Verletzung der wirtschaftlichen Verpflichtungen aus der Ehe

· Verweigerung der Auskunft über den Bestand des Vermögens

· Gefährdung der zukünftigen Ausgleichsforderung durch Rechtsgeschäfte über das Vermögen im Ganzen, unentgeltliche Zuwendungen, Vermögensverschwendungen oder sonstige den anderen Ehegatten benachteiligende Handlungen.

Letzteres ist zum Beispiel der Fall, wenn der Ehemann die gemeinsamen Sparguthaben plündert, um mit seiner Freundin auf die Malediven zu fahren.

Zum Schluß noch einige Bewertungsmaßstäbe.

Die Bewertung der Lebensversicherung richtet sich nach dem Rückkaufswert oder die der Eigentumswohnung nach einem Mittel zwischen Sach- und Ertragswert; ein Hausgrundstück ist anhand des Verkehrswertes nach Wertermittlungsverordnung zu bewerten. Der Wert eines Mietshauses richtet sich nach dem Ertragswert unter Berücksichtigung von Preisbindungen.

Unternehmen werden nach den Grundsätzen zur Durchführung von Unternehmensbewertungen in den Zugewinnausgleich eingestellt. Lebenslange Nutzungsrechte von den durch den Zeitablauf bedingten Wertminderungen ausgeschlossen, wiederkehrende Leistungen sind zu kapitalisieren, auflösende oder aufschiebende Bedingungen bleiben unberücksichtigt. Die Abwicklung des Zugewinnausgleichsanspruches ist eine Geldforderung, die durch Mahnung (schriftlich durch Fristsetzung) fällig wird. Zur Vermeidung von Härten für den Ausgleichspflichtigen kann das Familiengericht im Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit auf Antrag des Schuldners/der Schuldnerin Anordnungen zur Abwicklung des Ausgleichsanspruches treffen, das kann z.B. die Schuldstundung sein oder die Naturalteilung.

Bei der Naturalteilung wird auf Antrag des Gläubigers bestimmt, dass bestimmte Gegenstände aus dem Vermögen des Ausgleichspflichtigen in Anrechnung auf die Ausgleichsforderung auf den Ausgleichsberechtigten zu übertragen sind.

Im Güterstand der Gütertrennung ist der Ausgleich des Zugewinns ausgeschlossen. Ausnahmsweise kann ein Ausgleichsanspruch nach dem Mehrwert bestehen, wenn der frühere Partner/die frühere Partnerin während der Ehe über die Maßen unentgeltlich mitgearbeitet hat. Auch hier wird das Vermögen vom Anfangs- und Endzeitpunkt gegenübergestellt und nach einer komplizierten Berechnungsweise aufgeteilt. Diese wird umgangen, wenn der Vermögensausgleich bereits im Ehevertrag vereinbart worden ist.

VI.  Hausratsteilung

Beatrice und Egon besitzen eine komplett eingerichtete Wohnung. Ihnen fehlt es an nichts. Beatrice fragt sich, welche Gegenstände sie mitnehmen kann.

Anläßlich der Ehe ist auch der Hausrat aufzuteilen. Das ist üblicherweise die gesamte Wohnungseinrichtung. Luxusgegenstände fallen nicht hierunter. Das Gesetz überläßt dies den früheren Ehegatten. Es bleibt also Egon und Beatrice selbst überlassen, wie sie das gemeinsame Wohnzimmer oder Schlafzimmer aufteilen. Es sollte jedoch nach dem Prinzip geschehen, dass es auch zweckmäßig ist. Wäsche und Geschirr lassen sich grundsätzlich nach diesem Gesichtspunkt teilen.

Auch wenn es zu keiner gütlichen Einigung unter den Eheleuten kommt, entscheidet das Gericht nach dem Prinzip: gerecht und zweckmäßig. In einem einstweiligen Verfahren werden die Benutzungsbefugnisse festgelegt. In einem Hausratsverfahren, also Folgesache der Scheidung, werden endgültig die Eigentumsverhältnisse an den in der Ehe gemeinsam erworbenen Gegenständen festgelegt. 

VII.  Wohnungsteilung

Beatrice möchte nach der Scheidung weiter in der ehelichen Wohnung leben. Ist das möglich?

Können sich die Eheleute nicht einigen, kann das Familiengericht mit der Scheidung die Rechtsverhältnisse an der Ehewohnung ordnen. Bei einer Wohnung im eigenen Haus kann die Zuweisung an den Nichteigentümer nur zur Vermeidung einer unbilligen Härte geschehen. Eine solche liegt dann vor, wenn die gemeinsamen Kinder bei der Mutter wohnen bleiben und das Haus nicht verlassen möchten. In diesem Fall wird ein Mietverhältnis zwischen dem/der Nutzenden und dem/der Eigentümerin gegründet.

Will Beatrice wieder in dem Haus wohnen, muß sie die Räumung des Hauses von seiten Egon betreiben und danach mit Egon einen Mietvertrag abschließen.

Bei einer Mietwohnung kann der Richter/die Richterin bestimmen, dass das Mietverhältnis, das von beiden Ehegatten gegründet wurde, von einem allein fortgesetzt wird oder dass ein Ehegatte/eine Ehegattin anstelle des anderen in den Mietvertrag eintritt. Hierzu ist aber auch das Einverständnis des Vermieters/der Vermieterin notwendig.

VIII.  Der Versorgungsausgleich 

Egon hat während der Ehezeit durchgängig gearbeitet, Beatrice nicht. Wie sieht es mit ihren Rentenansprüchen aus?

1.  Der Versorgungsausgleich ist das Gegenstück zum Zugewinnausgleich. Das 

Scheidungsrecht ist geleitet von der Philosophie der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Das Verschuldensprinzip ist durch das Zerrütungsprinzip ersetzt worden, es mußte demnach auch der Tatsache Rechnung getragen werden, dass der/die wirtschaftlich Schwächere Anteil an den während der Ehezeit erworbenen Rentenansprüchen haben soll. 

Denn: die Ehe ist nicht nur eine Lebens-, sondern auch eine Nutzungsgemeinschaft.

Es gibt heute keine Hinterbliebenenrentenansprüche des Ehegatten aus der Versicherung der früheren Ehegattin mehr und umgekehrt. Jede/r muß versorgungsrechtlich auf eigenen Füßen stehen. Deshalb werden beide Ehegatten hinsichtlich der in der Ehe erworbenen Versorgungsrechte und Anwartschaften durch einen Ausgleich gleichgestellt. Die Arbeitsleistungen von Mann und Frau in der Ehe, sei es Hausarbeit oder bezahlte Berufsarbeit, sind gleichwertige Beiträge zum Familienunterhalt. Deshalb sind die in der Ehe erworbenen Versorgungswerte als Ergebnis einer partnerschaftlichen Versorgungsgemeinschaft beider Ehegatten anzusehen und im Falle der Scheidung gleichmäßig zwischen den Ehegatten anzusehen und aufzuteilen. Auch hier wird das bei Beginn der Ehe vorhandene Vermögen des Ehegatten und der Ehegattin getrennt verglichen und die Differenz des Zuwachses zwischen Partner und Partnerin hälftig geteilt. Abgabepflichtig ist dabei der Ehegatte/die Ehegattin mit der werthöheren Versorgung. Die/der wirtschaftlich schwächere Partner/in soll zur Absicherung ihrer/seiner sozialen Situation eine eigenständige und ausbaufähige Absicherung für die Fälle des Alters, der Berufs- und Erwerbsunfähigkeit erhalten. Dies erfolgt dadurch, dass die von den Ehegatten während der Ehe erworbenen Versorgungsanrechte ausgeglichen werden.

Die von Egon in der Ehe erworbenen Rentenansprüche werden auf Beatrice zur Hälfte übertragen.

Ausgleichspflichtig sind vor allem Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung, Beamtenpensionen/Beamtinnenpensionen, Ansprüche aus betrieblichen Altersversorgungen, andere Versorgungsrenten, wie z.B. berufsständische Versorgungseinrichtungen und Ansprüche aus privaten Lebensversicherungen auf Rentenbasis. Das sind im wesentlichen Renten oder Rentenanwartschaften aus gesetzlichen Rentenversicherungen, gleichgültig, ob sie auf Pflicht oder freiwilligen Beiträgen oder Beiträgen zur Höherversicherung beruhen, wie z.B. Renten oder Rentenanwartschaften aus der privaten Lebensversicherung auf Rentenbasis, Leistungen und Anwartschaften aus der betrieblichen Altersversorgung und öffentlich-rechtliche Zusatzversorgungseinrichtungen, hohe Gehälter oder Versorgungsanwartschaften für Beamte/Beamtinnen.

Vom Versorgungsausgleich ausgeschlossen bleiben lediglich Rechte und Anwartschaften, die weder mit Hilfe des Vermögens noch durch die Arbeit des Ehegatten/der Ehegattin begründet oder aufrechterhalten worden sind, also Entschädigungscharakter haben. 

Der Versorgungsausgleich wirkt sich erst im Versicherungsfall aus, normalerweise bei Eintritt ins Rentenalter.

Zur Berechnung des Versorgungsausgleiches muß für die Ehegattin und den Ehegatten ein rentenmäßiger Lebenslauf durch die zuständige Versicherung erstellt werden. Es müssen hierzu Schulabschlußzeugnisse zum Beweis der Dauer der Schulausbildung beigebracht werden, die Zeit der Arbeitslosigkeit und des Leistungsbezuges angegeben werden - gegebenenfalls sind die Bewilligungsbescheide vorzulegen, Versicherungskarten bzw. Nachweise.

Bei Frauen sind zusätzlich die Zeiten des Mutterschutzes anzugeben. Kindererziehungszeiten fallen aus dem Versorgungsausgleich heraus. Die auf dieser Grundlage bezogene Rente wird allerdings als Einkommen im Rahmen des Unterhaltsverfahrens angerechnet.

Auszugleichen sind nur solche Anwartschaften, die von dem Ehepartner/der Ehepartnerin “in der Ehezeit” begründet oder aufrechterhalten worden sind. Als Ehezeit gilt die Zeit vom 1. Tag des Monats, in dem die Ehe geschlossen wurde, bis zum Ende des Monats, der dem Beginn des gerichtlichen Scheidungsverfahrens vorangeht. Dieser Zeitraum ist auch maßgeblich für die Zeit des Zugewinns.

Zur Ermittlung des auszugleichenden Wertunterschiedes bedient sich das Familiengericht der kompetenten Versorgungsträgerinnen, wie z.B. der Rentenversicherung. Diese ermittelt den Wert des Versorgungsrechtes für die Ehezeit.

Dabei wird jeweils zum Zeitpunkt des Endes der Ehezeit der Versorgungsfall fiktiv zugrundegelegt, also unabhängig davon, ob die erforderlichen Voraussetzungen zu diesem Zeitpunkt bereits erfüllt sind. Das Familiengericht hat die so ermittelten Entgeltpunkte für Ehegatten und die Ehegattin getrennt zusammenzurechnen und die Gesamtwerte gegenüberzustellen. Der/die Ausgleichsberechtigte erhält als Ausgleich die Hälfte des Wertunterschiedes als Anwartschaft in der gesetzlichen Rentenversicherung.

2. Ausgleichsformen

Für die Durchführung des Wertausgleiches bestehen mehrere Möglichkeiten:

Realteilung, Splitting, Quasi-Splitting, Beitragsentrichtung und der schuldrechtliche Versorgungsausgleich.

Der Versorgungsausgleich wirkt sich in der Rentenversicherung derart aus, dass durch die Übertragung der/die Ausgleichsberechtigte in der gesetzlichen Rentenversicherung die gleichen Leistungsansprüche hat, wie bei einer tatsächlich eigenen Anwartschaft. Wenn Beatrice erwerbsunfähig wäre, könnte sie sofort nach der Scheidung Erwerbsunfähigkeitsrente beantragen.

Das Splitting führt nicht zu einer Verkürzung der Wartezeit in der Rentenversicherung auf der Seite der/des Verpflichteten. Die eigene Rente von Beatrice erhöht sich um den Betrag, der sich aus den übertragenen oder begründeten Werteinheiten ergibt.

Der/die Ausgleichspflichtige hat die Möglichkeit, die Minderung seiner/ihrer Anwartschaft nach Entrichtung von Beiträgen ganz oder teilweise wieder auszugleichen.

IX. Die Kosten der Scheidung

Bevor Sie sich zu einer Trennung entschließen, sollten Sie unbedingt kompetenten Rat bei einem Rechtsanwalt/einer Rechtsanwältin suchen. In diesem Stadium werden die Kosten der Beratung von der Rechtsschutzversicherung getragen, sofern nicht sofort die gegnerische Partei angeschrieben wird. Für die außergerichtliche Korrespondenz und den Rechtsstreit kommt die Rechtsschutzversicherung nicht auf.

Sind die Ehegatten vermögend, so muß grundsätzlich jede/r die Kosten des eigenen Anwalts/der Anwältin tragen. Lediglich Unterhaltsklagen und Zugewinnausgleichsklagen richten sich nach dem Unterliegen.

Leben der Ehegatte/die Ehegattin im Existenzminimum oder haben sie viele Schulden, so steht ihnen zunächst für die Beratung in Scheidungsangelegenheiten Beratungshilfe zu. Solch einen Beratungshilfeschein gibt es bei jedem Amtsgericht in der Beratungshilfestelle. Mit diesem Beratungshilfeschein geht man zum Anwalt/zur Anwältin, der/die sodann verpflichtet ist, die Kosten über die Gerichtskasse abzurechnen.

Für ein anschließendes Scheidungsverfahren kann sodann Prozeßkostenhilfe beantragt werden.

Damit Prozeßkostenhilfe bewilligt wird, bedarf es der Voraussetzung, dass eine Partei nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der Prozeßführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann. Prozeßkostenhilfe wird außerdem nur bewilligt, wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint. Der Antrag auf Prozeßkostenhilfe wird vom Anwalt/von der Anwältin bei Gericht eingereicht. Die Abrechnung erfolgt stets über die Gerichtskasse. Wenn es der Partei finanziell zuzumuten ist, muß monatlich ein bestimmter Betrag auf die Prozeßkosten an die Gerichtskasse gezahlt werden. Dies können maximal 48 Monatsraten sein.

Das Honorar der Rechtsanwältin/des Rechtsanwaltes für die Erstberatung beträgt 190,00€. Bei weitergehender Beratung wird eine Honorarvereinbarung abgeschlossen. Die Gebühren des Gerichtsverfahrens richten sich ansonsten nach dem RVG.
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